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A. Problem und Ziel

Das Abkommen vom 29. Juni 2012 zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und dem Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenviel-
falt über den Sitz des Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt
soll die Ansiedlung des Globalen Treuhandfonds in Bonn auf eine
 gesicherte rechtliche Grundlage stellen und zugleich die Rechte und
Befugnisse des Globalen Treuhandfonds sowie seines Personals und
der Delegationen der Mitglieder in Deutschland regeln.

B. Lösung

Mit dem vorliegenden Vertragsgesetz soll das Abkommen die für die
Ratifikation erforderliche Zustimmung der gesetzgebenden Körper-
schaften erlangen. 

C. Alternativen

Keine.

D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Für die Ansiedlung des Globalen Treuhandfonds in Bonn sind im Ein-
zelplan 10 des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (BMELV) für das Haushaltsjahr 2012 150 000 Euro
vorgesehen. Etwaiger Mehrbedarf an Sach- und Personalkosten ist im
Einzelplan des BMELV auszugleichen.
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Es ist vorgesehen, dass das Land Nordrhein-Westfalen zu den Aus -
gaben der Herrichtung der anzumietenden Räumlichkeiten in Bonn
 einen finanziellen Beitrag in Höhe von bis zu 300 000 Euro leistet.

Bund, Länder und Gemeinden werden darüber hinaus nicht unmittel-
bar mit Kosten belastet.

Auswirkungen auf das Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucher-
preisniveau, sind nicht zu erwarten. Durch die Verordnung entsteht kein
Vollzugsaufwand.

E. Erfüllungsaufwand

E1. Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger

Kein Erfüllungsaufwand.

E2. Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft

Kein Erfüllungsaufwand.

E3. Erfüllungsaufwand der Verwaltung

Kein Erfüllungsaufwand.

F. Weitere Kosten

Keine.
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Bundesrepublik Deutschland Berlin, den 10. August 2012
Die Bundeskanzlerin

An den
Präsidenten des Bundesrates

Hiermit übersende ich gemäß Artikel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes den von
der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zu dem Abkommen vom 29. Juni 2012 zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und dem Globalen Treuhandfonds für
Nutzpflanzenvielfalt über den Sitz des Globalen Treuhandfonds für Nutz-
pflanzenvielfalt

mit Begründung und Vorblatt.

Federführend ist das Auswärtige Amt.

Der Stellvertreter der Bundeskanzlerin

Dr. Philipp Rösler

Fristablauf: 21. 09. 12
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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes
zu dem Abkommen vom 29. Juni 2012
zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und dem Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt
über den Sitz des Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt





Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz
 beschlossen:

Artikel 1

Dem in Berlin am 29. Juni 2012 unterzeichneten Abkommen zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und dem Globalen Treuhandfonds für Nutzpflan-
zenvielfalt über den Sitz des Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt
wird zugestimmt. Das Abkommen mit den im Wege des Notenwechsels abgege-
benen Erklärungen wird nachstehend veröffentlicht.

Artikel 2

Eine Befreiung der in Artikel 18 des Abkommens genannten Personen von den
Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland über Pflichtbeiträge in Bezug auf die
Systeme der Sozialen Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland ist keine
 Regelung im Sinne der deutschen Rechtsvorschriften, die die Anrechnung von
Kindererziehungszeiten und Berücksichtigungszeiten ausschließt.

Artikel 3

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

(2) Der Tag, an dem das Abkommen nach seinem Artikel 24 Absatz 2 in Kraft
tritt, ist im Bundesgesetzblatt bekannt zu geben.
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Gesetz 
zu dem Abkommen vom 29. Juni 2012 

zwischen der Bundesrepublik Deutschland 
und dem Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt 

über den Sitz des Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt

Vom                     2012
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Begründung zum Vertragsgesetz

Zu Artikel 1

Auf das Abkommen vom 29. Juni 2012 zwischen der Bundes republik Deutsch-
land und dem Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt über den Sitz des
Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt findet Artikel 59 Absatz 2
Satz 1 des Grundgesetzes Anwendung, da es sich auf Gegenstände der Bun-
desgesetzgebung bezieht. Die Zustimmung des Bundesrates ist nach Artikel 105
Absatz 3, Artikel 106 Absatz 3 Satz 1 des Grundgesetzes erforderlich, da das
Gesetz in Ver bindung mit dem Abkommen auch Vorrechte in Bezug auf Steuern
begründet, deren Aufkommen den Ländern oder Gemeinden (Gemeindever-
bänden) ganz oder zum Teil zufließt. 

Zu Artikel 2

Bei der Regelung handelt es sich um eine notwendige Präzisierung, die sicher-
stellt, dass die Ehegatten der Bediensteten des Globalen Treuhandfonds für
Nutzpflanzenvielfalt nicht von der Anrechnung von Kindererziehungszeiten und
Berücksichtigungszeiten in der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung aus-
geschlossen werden.

Zu Artikel 3 

Die Bestimmung des Absatzes 1 entspricht dem Erfordernis des Artikels 82 Ab-
satz 2 Satz 1 des Grundgesetzes. Nach Absatz 2 ist der Zeitpunkt, zu dem das
Abkommen nach seinem Artikel 24 Absatz 2 in Kraft tritt, im Bundesgesetzblatt
bekannt zu geben.

Schlussbemerkung

Für die Ansiedlung des Globalen Treuhandfonds in Bonn sind im Einzelplan 10
des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
(BMELV) für das Haushaltsjahr 2012 150 000 Euro vorgesehen. Etwaiger Mehr-
bedarf an Sach- und Personalkosten ist im Einzelplan des BMELV auszugleichen.

Es ist vorgesehen, dass das Land Nordrhein-Westfalen zu den Ausgaben der
Herrichtung der anzumietenden Räumlichkeiten in Bonn einen finanziellen Bei-
trag in Höhe von bis zu 300 000 Euro leistet.

Bund, Länder und Gemeinden werden durch die Ausführung des Gesetzes nicht
mit weiteren Kosten belastet.

Die mit der Ansiedlung des Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt
 verbundenen Mehraufwendungen des Bundes sowie der Verzicht des Bundes,
der Länder und der Gemeinden auf Steuereinnahmen sind der Höhe nach nicht
geeignet, Auswirkungen auf die Einzelpreise und das Preisniveau, insbesondere
das Verbraucherpreisniveau, auszulösen.



Die Bundesrepublik Deutschland

und

der Globale Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt –

eingedenk des am 21. Oktober 2004 in Kraft getretenen Über-
einkommens zur Gründung des Globalen Treuhandfonds für
Nutzpflanzenvielfalt, mit dem der Globale Treuhandfonds für
Nutzpflanzenvielfalt als ein internationaler Fonds mit eigener Völ-
kerrechtspersönlichkeit gegründet wurde und dem die Bundes-
republik Deutschland im Jahr 2012 beigetreten ist,

eingedenk des Ziels des Globalen Treuhandfonds für Nutz-
pflanzenvielfalt, die langfristige Erhaltung und Verfügbarkeit
pflanzengenetischer Ressourcen für Ernährung und Landwirt-
schaft sicherzustellen,

von dem gemeinsamen Willen zu einer engen Zusammenar-
beit beseelt, um dieses Ziel mit Blick auf die Förderung der welt-
weiten Ernährungssicherheit und der nachhaltigen Landwirt-
schaft zu verfolgen,

eingedenk der bei der 31. Tagung der Konferenz der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen
im November 2001 erfolgten Annahme des Internationalen Ver-
trags über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und
Landwirtschaft, der im Einklang mit dem Übereinkommen über
die biologische Vielfalt einen international vereinbarten Rahmen
für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung pflanzengenetischer
Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft darstellt, und des
Inkrafttretens dieses Vertrags am 29. Juni 2004, 

The Federal Republic of Germany

and

the Global Crop Diversity Trust –

Recalling the Agreement for the Establishment of the Global
Crop Diversity Trust, which entered into force on 21 October
2004 and which established the Global Crop Diversity Trust as
an international fund with its own international legal personality
and to which the Federal Republic of Germany acceded in 2012;

Recalling the objective of the Global Crop Diversity Trust of en-
suring the long-term conservation and availability of plant genet-
ic resources for food and agriculture;

Inspired by a common will to work closely together to pursue
this objective with a view to promote global food security and
sustainable agriculture;

Recalling the adoption of the International Treaty on Plant Ge-
netic Resources for Food and Agriculture which provides an
agreed international framework for the conservation and sustain-
able use of plant genetic resources for food and agriculture, in
harmony with the Convention on Biological Diversity, at the 
31st session in November 2001 of the Conference of the Food
and Agriculture Organization of the United Nations, and its entry
into force on 29 June 2004;
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Abkommen
zwischen der Bundesrepublik Deutschland

und dem Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt
über den Sitz des Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt

Agreement
between the Federal Republic of Germany

and the Global Crop Diversity Trust
concerning the Headquarters of the Global Crop Diversity Trust



in der Erkenntnis, dass der Globale Treuhandfonds für Nutz-
pflanzenvielfalt ein wesentliches Element der Finanzierungsstra-
tegie des Internationalen Vertrags über pflanzengenetische Res-
sourcen für Ernährung und Landwirtschaft darstellt,

in dem Wunsch, ein Abkommen zu schließen, durch das Ange-
legenheiten geregelt werden, die sich aus der Niederlassung des
Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt und der Not-
wendigkeit einer wirksamen Durchführung seiner Aufgaben in der
Bundesrepublik Deutschland ergeben – 

sind wie folgt übereingekommen:

Artikel 1

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Abkommens gelten die folgenden Begriffs -
bestimmungen:

a) „Treuhandfonds“ bezeichnet den Globalen Treuhandfonds für
Nutzpflanzenvielfalt;

b) „Gastland“ bezeichnet die Bundesrepublik Deutschland;

c) „Regierung“ bezeichnet die Regierung der Bundesrepublik
Deutschland;

d) „Exekutivsekretär“ bezeichnet den Exekutivsekretär des Treu-
handfonds sowie in dessen Abwesenheit jeden von ihm zu
seiner Vertretung ernannten Amtsträger;

e) „zuständige Behörden“ bezeichnet Bundes-, Landes- oder
Kommunalbehörden nach den Gesetzen, sonstigen Vorschrif-
ten und Gepflogenheiten der Bundesrepublik Deutschland; 

f) „Amtssitz“ bezeichnet jedes Grundstück oder Gebäude, das
sich in der Bundesrepublik Deutschland im Eigentum des
Treuhandfonds befindet beziehungsweise von ihm gemietet,
ihm zur Nutzung überlassen oder ihm anderweitig zur Verfü-
gung gestellt wurde, um seinen Sitz zu errichten, sowie im
Einvernehmen mit der Regierung und für die Dauer dieser
Nutzung jedes sonstige Grundstück oder Gebäude in der
Bundesrepublik Deutschland, das vorübergehend für vom
Treuhandfonds einberufene Sitzungen verwendet wird;

g) „Vermögen des Treuhandfonds“ bezeichnet jede Art von Ver-
mögen, einschließlich Finanzmittel, Einkünfte und andere
Guthaben, die dem Treuhandfonds gehören oder von ihm
zum Zwecke seiner satzungsmäßigen Tätigkeit in Besitz ge-
halten oder verwaltet werden;

h) „Archive des Treuhandfonds“ umfasst Aufzeichnungen, auch
digitaler Art, Korrespondenz, Dokumente, Manuskripte, Fest-
bilder und bewegte Bilder, Filme sowie Tonaufzeichnungen,
die dem Treuhandfonds zum Zwecke seiner satzungsmäßi-
gen Tätigkeit gehören oder sich zu diesem Zweck in seinem
Besitz befinden;

i) „Amtsträger des Treuhandfonds“ umfasst den Exekutivsekre-
tär sowie alle von ihm oder in seinem Namen ernannten Mit-
glieder des Personals des Treuhandfonds ungeachtet ihrer
Staatsangehörigkeit, mit Ausnahme der Ortskräfte, die nach
Stunden bezahlt werden;

j) „Sachverständige, die Aufträge durchführen“ bezeichnet Per-
sonen, die nicht Amtsträger des Treuhandfonds sind und Auf-
träge für den Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenviel-
falt durchführen;

k) „unmittelbare Angehörige“ bezeichnet den Ehepartner oder
Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft sowie Kin-
der, die jünger als 18 Jahre oder, wenn sie unterhaltsberech-
tigt sind und zum Haushalt gehören, jünger als 28 Jahre sind.

Artikel 2

Zweck und Geltungsbereich des Abkommens 

Dieses Abkommen regelt Angelegenheiten, die sich aus der
Niederlassung und der ordnungsgemäßen Tätigkeit des Treu-
handfonds in der Bundesrepublik Deutschland ergeben.

Recognizing that the Global Crop Diversity Trust is an essen-
tial element of the Funding Strategy of the International Treaty on
Plant Genetic Resources for Food and Agriculture;

Desiring to conclude an Agreement regulating matters arising
from the establishment of and the necessity for the effective dis-
charge of the functions of the Global Crop Diversity Trust in the
Federal Republic of Germany –

Have agreed as follows:

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement, the following definitions
shall apply:

(a) “the Trust” means the Global Crop Diversity Trust;

(b) “the host country” means the Federal Republic of Germany;

(c) “the Government”means the Government of the Federal Re-
public of Germany;

(d) “the Executive Secretary” means the Executive Secretary of
the Trust and, during his or her absence from duty, any offi-
cial designated by him or her to act on his or her behalf;

(e) “the competent authorities” means Bund (federal), Länder
(state) or local authorities under the laws, regulations and
customs of the Federal Republic of Germany; 

(f) “Headquarters seat” means any land or building owned or
leased by, loaned to or otherwise at the disposal of the Trust
in the Federal Republic of Germany for the purpose of estab-
lishing its Headquarters; and with the concurrence of the
Government, and for the duration of such use, any other land
or building in the Federal Republic of Germany which is tem-
porarily used for meetings convened by the Trust;

(g) “property of the Trust” means all property, including funds,
income and other assets, belonging to the Trust or held or
administered by the Trust in furtherance of its constitutional
functions;

(h) “archives of the Trust” includes records, including digital
records, correspondence, documents, manuscripts, still and
motion pictures, films, and sound recordings, belonging to or
held by the Trust in furtherance of its Constitutional functions;

(i) “officials of the Trust” includes the Executive Secretary and all
members of the staff of the Trust appointed by him or her or
on his or her behalf, irrespective of nationality, with the
 exception of those who are locally recruited and assigned to
hourly rates;

(j) “experts on missions” means persons, other than officials of
the Trust, undertaking missions for the Global Crop Diversity
Trust;

(k) “immediate dependents” means the spouse or registered
civil union partner and children who are under 18 years of age
or, if economically dependent and forming part of the house-
hold, under 28 years of age.

Article 2

Purpose and scope of the Agreement

This Agreement shall regulate matters arising out of the estab-
lishment and the proper functioning of the Trust in the Federal
Republic of Germany.
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Artikel 3

Rechtspersönlichkeit und Rechtsfähigkeit

(1) Der Treuhandfonds, ein internationaler Fonds mit eigener
Völkerrechtspersönlichkeit und engen institutionellen Verbindun-
gen zur Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Ver-
einten Nationen, einer Sonderorganisation im System der Verein-
ten Nationen, besitzt im Gastland volle Rechtspersönlichkeit und
kann

a) Verträge schließen,

b) bewegliches und unbewegliches Vermögen erwerben und
veräußern,

c) vor Gericht stehen.

(2) Für die Zwecke dieses Artikels wird der Treuhandfonds
durch den Exekutivsekretär vertreten.

Artikel 4

Unverletzlichkeit des Amtssitzes

(1) Der Amtssitz ist unverletzlich. Die zuständigen Behörden
betreten das Sitzgelände zur Wahrnehmung einer Amtspflicht nur
mit ausdrücklicher Zustimmung oder auf Ersuchen des Exe -
kutivsekretärs. Gerichtliche Maßnahmen und die Zustellung oder
Vollstreckung gerichtlicher Verfügungen einschließlich der Pfän-
dung von Privatvermögen können am Amtssitz nur mit Zustim-
mung des Exekutivsekretärs und in Übereinstimmung mit den
von ihm genehmigten Bedingungen durchgesetzt werden.

(2) Die zuständigen Behörden ergreifen alle erforderlichen
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass dem Treuhandfonds der
Besitz an dem Amtssitz oder irgendeinem Teil desselben nicht
ohne ausdrückliche Zustimmung des Treuhandfonds entzogen
wird. Das Vermögen des Treuhandfonds, gleichviel, wo und in
wessen Besitz es sich befindet, ist der Durchsuchung, Pfändung,
Beschlagnahme, Einziehung, Enteignung und jeder sonstigen
Form eines Eingriffs durch die vollziehende Gewalt, die Verwal-
tung, die Justiz oder die Gesetzgebung entzogen.

(3) Bei Feuer oder einem anderen Unglücksfall, der sofortige
Schutzmaßnahmen erforderlich macht, oder in dem Fall, dass die
zuständigen Behörden triftige Gründe zu der Annahme haben,
dass am Amtssitz ein solcher Unglücksfall eingetreten ist oder
bevorsteht, wird die Zustimmung des Exekutivsekretärs oder sei-
nes Vertreters zu jedem notwendigen Betreten des Amtssitzes
vermutet, wenn keiner von ihnen rechtzeitig erreicht werden
kann. 

(4) Vorbehaltlich der Absätze 1, 2 und 3 ergreifen die zustän-
digen Behörden die notwendigen Maßnahmen zum Schutz des
Amtssitzes vor Feuer oder anderen Unglücksfällen.

(5) Der Treuhandfonds kann Personen wegen Verletzung sei-
ner Vorschriften des Amtssitzes verweisen oder ihnen das Be -
treten desselben verbieten.

(6) Unbeschadet des Artikels 13 wird es der Treuhandfonds
nicht zulassen, dass der Amtssitz für Personen, gegen die ein
strafrechtliches Urteil ergangen ist oder die verfolgt werden,
nachdem sie auf frischer Tat betroffen wurden, oder gegen die
von den zuständigen Behörden ein Haftbefehl, eine Ausliefe-
rungsanordnung oder ein Ausweisungs- oder Abschiebungs -
beschluss erlassen worden ist, eine Zuflucht vor der Justiz wird. 

(7) Der Amtssitz darf in keiner mit seinen Aufgaben unverein-
baren Art und Weise genutzt werden.

Artikel 5

Recht und Autorität am Amtssitz

(1) Der Amtssitz des Treuhandfonds untersteht der Kontrolle
und Autorität des Treuhandfonds.

(2) Sofern in diesem Abkommen nichts anderes vorgesehen
ist, gelten am Amtssitz die Gesetze und sonstigen Vorschriften
des Gastlands. 

Article 3

Juridical personality and legal capacity

1. The Trust, which is an international fund with its own inter-
national legal personality and which has close institutional links
with the Food and Agriculture Organization of the United Nations,
which is a specialized agency of the United Nations system, shall
possess in the host country full juridical personality and the
 capacity:

(a) to contract;

(b) to acquire and dispose of movable and immovable property;

(c) to institute legal proceedings.

2. For the purpose of this Article, the Trust shall be represent-
ed by the Executive Secretary.

Article 4

Inviolability of the Headquarters seat

1. The Headquarters seat shall be inviolable. The competent
authorities shall not enter the Headquarters district to perform
any official duty, except with the express consent, or at the
 request of, the Executive Secretary. Judicial actions and the serv-
ice or execution of legal process, including the seizure of private
property, cannot be enforced in the Headquarters seat except
with the consent of and in accordance with conditions approved
by the Executive Secretary.

2. The competent authorities shall take whatever action may
be necessary to ensure that the Trust shall not be dispossessed
of all or any part of the Headquarters seat without the express
consent of the Trust. The property of the Trust, wherever located
and by whomsoever held, shall be immune from search, seizure,
requisition, confiscation, expropriation and any other form of
 interference, whether by executive, administrative, judicial or
 legislative action.

3. In case of fire or other emergency requiring prompt protec-
tive action, or in the event that the competent authorities have
reasonable cause to believe that such an emergency has
 occurred or is about to occur in the Headquarters seat, the con-
sent of the Executive Secretary or her/his representative to any
necessary entry into the Headquarters seat shall be presumed if
neither of them can be reached in time.

4. Subject to paragraphs 1, 2 and 3, the competent authorities
shall take the necessary action to protect the Headquarters seat
against fire or other emergency.

5. The Trust may expel or exclude persons from the Head-
quarters seat for violation of its regulations.

6. Without prejudice to Article 13, the Trust shall not allow the
Headquarters seat to become a refuge from justice for persons
against whom a penal judgment had been made or who are pur-
sued flagrante delicto, or against whom a warrant of arrest or an
order of extradition, expulsion or deportation has been issued by
the competent authorities.

7. The Headquarters seat shall not be used in any manner
 incompatible with its functions.

Article 5

Law and authority in the Headquarters seat

1. The Headquarters seat of the Trust shall be under the con-
trol and authority of the Trust.

2. Except as otherwise provided in this Agreement, the laws
and regulations of the host country shall apply in the Headquar-
ters seat. 
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(3) Der Treuhandfonds ist befugt, zur vollen und unabhän-
gigen Wahrnehmung seiner Aufgaben Vorschriften zu erlassen,
die am Amtssitz Anwendung finden. Der Treuhandfonds unter-
richtet die zuständigen Behörden umgehend über die nach die-
sem Absatz erlassenen Vorschriften. Soweit eine Bundes-, Lan-
des- oder Kommunalvorschrift der Bundesrepublik Deutschland
mit einer nach diesem Absatz zulässigen Vorschrift des Treu-
handfonds unvereinbar ist, gilt erstere am Amtssitz nicht.

(4) Streitigkeiten zwischen dem Treuhandfonds und dem
Gastland darüber, ob eine Vorschrift des Treuhandfonds nach
diesem Artikel zulässig ist oder ob ein Gesetz oder eine sonstige
Vorschrift des Gastlands mit einer nach diesem Artikel zuläs-
sigen Vorschrift des Treuhandfonds unvereinbar ist, wird umge-
hend nach dem in Artikel 22, Absatz 1 dargelegten Verfahren bei-
gelegt. Bis zu einer solchen Beilegung gilt das Gesetz oder die
sonstige Vorschrift des Gastlands am Amtssitz nicht, soweit der
Treuhandfonds geltend macht, dass es beziehungsweise sie mit
seiner Vorschrift unvereinbar ist.

Artikel 6

Unverletzlichkeit der Archive
und aller Dokumente des Treuhandfonds

Die Archive des Treuhandfonds sowie allgemein alle Do -
kumente, die dem Treuhandfonds gehören oder sich in seinem
Besitz befinden, sind unverletzlich, gleichviel, wo und in wessen
Besitz sie sich befinden.

Artikel 7

Schutz des Amtssitzes und seiner Umgebung

(1) Die zuständigen Behörden handeln mit der gehörigen
Sorgfalt, um zu gewährleisten, dass die Sicherheit und der
Schutz des Amtssitzes nicht durch das Eindringen von Personen
oder Gruppen von außerhalb des Amtssitzes oder durch Un-
ruhen in dessen unmittelbarer Umgebung beeinträchtigt werden,
und stellen für den Amtssitz den gegebenenfalls erforderlichen
angemessenen Schutz zur Verfügung.

(2) Auf Ersuchen des Exekutivsekretärs stellen die zuständi-
gen Behörden erforderliche angemessene Polizeikräfte zur Wah-
rung von Recht und Ordnung am Amtssitz oder in seiner unmit-
telbaren Umgebung sowie zur Entfernung von Personen vom
Amtssitz bereit. 

Artikel 8

Vermögen des Treuhandfonds

(1) Das Vermögen des Treuhandfonds, gleichviel, wo und in
wessen Besitz es sich befindet, genießt Immunität von jeder Ge-
richtsbarkeit, soweit nicht im Einzelfall der Exekutivsekretär des
Treuhandfonds ausdrücklich darauf verzichtet hat. Ein solcher
Verzicht umfasst jedoch nicht Vollstreckungsmaßnahmen.

(2) Das Vermögen des Treuhandfonds ist von Beschränkun-
gen, Regelungen, Kontrollen oder Stillhaltemaßnahmen jeder Art
befreit.

(3) Ohne irgendwelchen finanziellen Kontrollen, Regelungen
oder Stillhaltemaßnahmen unterworfen zu sein, kann der Treu-
handfonds

a) Finanzmittel, Gold oder begebbare Wertpapiere jeder Art be-
sitzen und verwenden, Konten in jeder Währung unterhalten
und verwalten sowie alle in seinem Besitz befindlichen
 Devisen in jede andere Währung umwechseln,

b) seine Finanzmittel, sein Gold oder seine Devisen von einem
Staat in einen anderen Staat oder innerhalb des Gastlands
zu jeder anderen Stelle frei transferieren.

3. The Trust shall have the power to make regulations applica-
ble within the Headquarters seat for the full and independent per-
formance of its functions. The Trust shall promptly inform the
competent authorities of regulations thus enacted in accordance
with this paragraph. No federal, state or local law or regulation
of the Federal Republic of Germany which is inconsistent with a
regulation of the Trust authorized by this paragraph shall, to the
extent of such inconsistency, be applicable within the Headquar-
ters seat.

4. Any dispute between the Trust and the host country, as to
whether a regulation of the Trust is authorized by this Article, or
as to whether a law or regulation of the host country is inconsis-
tent with any regulation of the Trust authorized by this Article,
shall be promptly settled by the procedure set out in Article 22,
paragraph 1. Pending such settlement, the law or regulation of
the host country shall be inapplicable in the Headquarters seat to
the extent that the Trust claims it to be inconsistent with its
 regulation.

Article 6

Inviolability of archives
and all documents of the Trust

The archives of the Trust and in general all documents belong-
ing to the Trust or held by it shall be inviolable, wherever located
and by whomsoever held.

Article 7

Protection of the
Headquarters seat and its vicinity

1. The competent authorities shall exercise due diligence to
ensure that the security and protection of the Headquarters seat
are not impaired by the intrusion of persons or groups of persons
from outside the Headquarters seat or by disturbances in its
 immediate vicinity and shall provide to the Headquarters seat the
appropriate protection as may be required.

2. If so requested by the Executive Secretary, the competent
authorities shall provide an adequate police force necessary for
the preservation of law and order in the Headquarters seat or in
its immediate vicinity, and for the removal of persons therefrom.

Article 8

Property of the Trust

1. The property of the Trust, wherever located and by whom-
soever held, shall enjoy immunity from every form of legal
process except insofar as in any particular case the Executive
Secretary of the Trust has expressly waived the immunity. It is
understood, however, that no waiver of immunity shall extend to
any measure of execution. 

2. The property of the Trust shall be exempt from restrictions,
regulations, controls and moratoria of any nature.

3. Without being restricted by financial controls, regulations
or moratoria of any kind, the Trust:

(a) may hold and use funds, gold or negotiable instruments of
any kind and maintain and operate accounts in any currency
and convert any currency held by it into other currency;

(b) shall be free to transfer its funds, gold or currency from one
country to another, or within the host country, to any other
agency.
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Artikel 9

Befreiung von Steuern und Zöllen
sowie von Ein- und Ausfuhrbeschränkungen

(1) Bezüglich aller amtlichen Tätigkeiten genießen der Treu-
handfonds und sein Vermögen Befreiung von jeder direkten
Steuer. Zu den direkten Steuern gehören insbesondere die

a) Einkommensteuer,

b) Körperschaftssteuer,

c) Gewerbesteuer,

d) Vermögensteuer,

e) Grundsteuer,

f) Grunderwerbsteuer,

g) Kraftfahrzeugsteuer,

h) Versicherungssteuer.

(2) Obwohl der Treuhandfonds grundsätzlich keine Befreiung
von der Umsatzsteuer beansprucht, die im Preis von beweg -
lichem und unbeweglichem Vermögen oder von Dienstleistun-
gen enthalten ist, trifft das Gastland bei größeren Einkäufen von
Vermögen oder Dienstleistungen durch den Treuhandfonds für
den amtlichen Bedarf des Treuhandfonds, wenn im Preis eine
derartige Steuer enthalten ist, nach Möglichkeit geeignete Ver-
waltungsanordnungen für die Befreiung von dieser Steuer oder
für die Erstattung des Betrags dieser Steuer. Werden Waren, die
unter Inanspruchnahme einer solchen Befreiung oder Erstattung
gekauft wurden, verkauft, unentgeltlich abgegeben oder in an-
derer Weise veräußert, so ist der Teil der Umsatzsteuer, der dem
Verkaufspreis beziehungsweise dem Zeitwert der Waren ent-
spricht, an das Bundeszentralamt für Steuern abzuführen.

(3) Das Vermögen des Treuhandfonds ist von Zöllen und allen
sonstigen Abgaben sowie im Rahmen des Europarechts von Ver-
boten und Beschränkungen hinsichtlich jeglicher vom Treuhand-
fonds für seine amtlichen Zwecke ein- oder ausgeführten Güter
befreit. Die unter Inanspruchnahme einer solchen Befreiung ein-
geführten Gegenstände dürfen in der Europäischen Union jedoch
nur zu den mit der Regierung vereinbarten Bedingungen verkauft
werden. 

(4) Die in diesem Artikel vorgesehenen Befreiungen und
 Erleichterungen erstrecken sich nicht auf 

a) Steuern und sonstige Abgaben, die lediglich eine Vergütung
für Leistungen öffentlicher Versorgungsdienste darstellen,

b) andere Rechtsträger als den Treuhandfonds.

Artikel 10

Öffentliche Dienstleistungen am Amtssitz

Die zuständigen Behörden unterstützen den Treuhandfonds
auf Ersuchen des Exekutivsekretärs dabei, die Bereitstellung der
vom Treuhandfonds benötigten öffentlichen Versorgungsdienste
und sonstigen Dienstleistungen sicherzustellen. Werden öffent -
liche Versorgungsdienste und Dienstleistungen durch staatliche
Stellen oder durch Einrichtungen unter deren Kontrolle bereit -
gestellt, so wird der Treuhandfonds zu Tarifen versorgt, die die -
jenigen nicht überschreiten, die staatlichen Dienststellen gewährt
werden.

Artikel 11

Nachrichtenverkehr und Beförderung

(1) Alle an den Treuhandfonds oder an einen Amtsträger des
Treuhandfonds am Amtssitz gerichteten amtlichen Nachrichten
sowie alle nach außen gerichteten amtlichen Nachrichten des
Treuhandfonds unterliegen ungeachtet ihrer Übermittlungswege
beziehungsweise -formen nicht der Zensur und dürfen auch
sonst nicht abgefangen oder gestört werden. Dieser Artikel
 erstreckt sich unter anderem auch auf Veröffentlichungen,
 Computeraufzeichnungen, Festbilder und bewegte Bilder sowie
Filme und Tonaufzeichnungen.

Article 9

Exemption from taxes,
duties, import and export restrictions

1. With respect to all official activities, the Trust and its prop-
erty shall be exempt from all direct taxes. The direct taxes shall,
in particular, include, but not be limited to:

(a) income tax (Einkommensteuer);

(b) corporation tax (Körperschaftssteuer);

(c) trade tax (Gewerbesteuer);

(d) property tax (Vermögensteuer);

(e) land tax (Grundsteuer);

(f) land transfer tax (Grunderwerbsteuer);

(g) motor vehicle tax (Kraftfahrzeugsteuer);

(h) insurance tax (Versicherungssteuer).

2. While the Trust will not, as a general rule, claim exemption
from value added tax/turnover tax (Umsatzsteuer) on the sale of
movable and immovable property or services, nevertheless when
the Trust is making important purchases for official use by the
Trust of property or services on which such taxes have been
charged or are chargeable, the host country will, whenever pos-
sible, make appropriate administrative arrangements for the ex-
emption or reimbursement of the amount of such taxes. If goods
purchased under such an exemption or reimbursement are sold,
given away, or otherwise disposed of, the part of the value added
tax/turnover tax (Umsatzsteuer) which corresponds to the sales
prices or the current market value of such goods, as appropri-
ate, shall be payable to the Federal Central Tax Office.

3. The property of the Trust shall be exempt from customs
 duties and all other levies, and, within the limits of European Law,
from prohibitions and restrictions on goods of whatsoever
nature, imported or exported by the Trust for its official purpos-
es. It is understood, however, that articles imported under such
an exemption shall not be sold in the European Union except
 under conditions agreed upon with the Government.

4. The exemptions and facilities provided for in this Article
shall not extend to: 

(a) taxes and levies which are no more than payment for public
utility services;

(b) any entity other than the Trust.

Article 10

Public services at the Headquarters seat

The competent authorities shall, upon request of the Execu-
tive Secretary, assist the Trust in securing the provision of pub-
lic utility and other services needed by the Trust. When public
utilities and services are supplied by government authorities or
bodies under their control, the Trust shall be supplied at tariffs
not exceeding the rates accorded to government offices.

Article 11

Communcations and transport

1. All official communications directed to the Trust, or to any
official of the Trust at the Headquarters seat, and all outward
 official communications of the Trust, by whatever means or in
whatever form transmitted, shall not be subject to censorship or
any other form of interception or interference. This Article shall
also extend, inter alia, to publications, computer records, still and
motion pictures, films and sound recordings.
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(2) Der Treuhandfonds ist berechtigt, Verschlüsselungen zu
verwenden sowie amtliche Nachrichten durch Kurier oder in ver-
siegelten Behältern zu versenden und zu empfangen, wobei die-
sen dieselben Vorrechte und Immunitäten gewährt werden wie
diplomatischen Kurieren und diplomatischem Kuriergepäck.

(3) Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als schließe er die
Annahme von zwischen dem Treuhandfonds und der Regierung
zu vereinbarenden Geheimschutzvorkehrungen aus.

(4) Der Treuhandfonds genießt für seinen amtlichen Nachrich-
tenverkehr keine weniger günstige Behandlung, als die Regie-
rung jeder in der Bundesrepublik Deutschland akkreditierten
 diplomatischen Mission gewährt; dies gilt für Prioritäten und
 Tarife für Postsendungen und Kabeltelegramme, Telegramme,
Funktelegramme, Telebildübertragungen, Telefon- und andere
Nachrichtenverbindungen sowie für Pressetarife für Informatio-
nen an Presse und Rundfunk.

(5) Der Treuhandfonds kann am Amtssitz Punkt-zu-Punkt-Ver-
bindungen für die Telekommunikation sowie auf Kurzwelle sen-
dende und empfangende Rundfunkeinrichtungen betreiben.

Artikel 12

Vorrechte, Immunitäten und
Erleichterungen für die Amtsträger des Treuhandfonds

(1) Die Amtsträger des Treuhandfonds genießen in und gegen-
über der Bundesrepublik Deutschland die folgenden Vorrechte
und Immunitäten:

a) Immunität von jeder Gerichtsbarkeit hinsichtlich der von
 ihnen in ihrer amtlichen Eigenschaft vorgenommenen Hand-
lungen, einschließlich ihrer mündlichen und schriftlichen
 Äußerungen, mit der Maßgabe, dass diese Immunität auch
dann bestehen bleibt, wenn die betreffenden Personen nicht
mehr Amtsträger des Treuhandfonds sind;

b) Befreiung von allen Steuern auf die vom Treuhandfonds ge-
zahlten Bezüge;

c) im Rahmen des Europarechts für sich selbst und die sie be-
gleitenden unmittelbaren Angehörigen Befreiung von allen
Einwanderungsbeschränkungen und der Ausländermelde-
pflicht;

d) Befreiung von allen Verpflichtungen zur nationalen Dienstleis-
tung, vorausgesetzt, dass sich diese Befreiung bei deutschen
Staatsangehörigen auf Amtsträger beschränkt, deren Namen
aufgrund der von ihnen wahrgenommenen Aufgaben in eine
vom Exekutivsekretär erstellte und von der Regierung geneh-
migte Liste eingetragen wurden und vorausgesetzt, dass im
Falle der Einberufung von Amtsträgern, die deutsche Staats-
angehörige sind und nicht in diese Liste eingetragen wurden,
die Regierung auf Ersuchen des Exekutivsekretärs einen zeit-
weiligen Aufschub der Einberufung für diese Amtsträger in
dem Maße einräumt, wie es zur Vermeidung der Unterbre-
chung wichtiger Arbeit nötig ist;

e) in Bezug auf Devisenerleichterungen dieselben Vorrechte, wie
sie den in vergleichbarem Rang stehenden Mitgliedern der im
Gastland errichteten diplomatischen Missionen gewährt wer-
den;

f) für sich selbst und ihre unmittelbaren Angehörigen dieselben
Schutzmaßnahmen und Erleichterungen bezüglich der Heim-
schaffung, die Diplomaten in Zeiten internationaler Krisen ge-
nießen;

g) die Berechtigung, ihre Möbel und ihre persönliche Habe, ein-
schließlich eines Kraftfahrzeugs, bei ihrem ersten Amtsantritt
zollfrei im Einklang mit den EU-Rechtsvorschriften einzufüh-
ren. Waren, die unter Inanspruchnahme einer solchen Befrei-
ung eingeführt werden, dürfen nur zu den mit der Regierung
vereinbarten Bedingungen verkauft, unentgeltlich abgegeben
oder in anderer Weise veräußert werden. 

(2) In Ergänzung der genannten Vorrechte und Immunitäten

2. The Trust shall have the right to use codes and to dispatch
and receive official communications by courier or in sealed bags,
the same privileges and immunities being extended to them as
are accorded to diplomatic couriers and bags.

3. Nothing in this Article shall be construed as precluding the
adoption of security precautions to be agreed between the Trust
and the Government.

4. The Trust shall enjoy for its official communications treat-
ment not less favorable than that accorded by the Government to
any diplomatic mission accredited to the Federal Republic of
Germany, in the matter of priorities and rates for mail, cables,
telegrams, radiograms, telephotos, telephone and other commu-
nications, and also press rates for information to the press and
radio.

5. The Trust may operate at the Headquarters seat point-to-
point telecommunication circuits and short-wave sending and
 receiving radio broadcasting facilities.

Article 12

Privileges, immunities and
facilities of officials of the Trust

1. Officials of the Trust shall enjoy within and with respect to
the Federal Republic of Germany the following privileges and 
immunities:

(a) immunity from legal process of any kind with respect to
words spoken or written, and all acts performed by them in
their official capacity, it being understood that such immuni-
ty shall continue notwithstanding that the persons concerned
may have ceased to be officials of the Trust;

(b) exemption from taxation on salaries and emoluments paid to
them by the Trust;

(c) within the limits of European law, exemption with respect to
themselves and their accompanying immediate dependents
from immigration restrictions and alien registration;

(d) exemption from national service obligations, provided that,
with respect to German nationals, such exemption shall be
confined to officials whose names have, by reason of their
duties, been placed on a list compiled by the Executive Sec-
retary and approved by the Government; provided further
that should officials, other than those listed, who are German
nationals, be called up for national service, the Government
shall, upon request of the Executive Secretary, grant such
temporary deferments in the call-up of such officials as may
be necessary to avoid interruption of essential work;

(e) the same privileges in respect of exchange facilities as are
accorded to the members of comparable rank of the diplo-
matic missions established in the host country;

(f) the same protection and repatriation facilities with respect to
themselves, their immediate dependents as are accorded to
diplomatic agents in times of international crisis;

(g) the right to import free of duty at the time of first taking up
their post, their furniture and effects, including one motor
 vehicle, according to EU legislation. Goods imported under
such exemption will not be sold, given away or otherwise dis-
posed of except under the conditions agreed to with the Gov-
ernment.

2. In addition to the privileges and immunities specified
above,
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a) genießt der Exekutivsekretär die Vorrechte, Immunitäten, Be-
freiungen und Erleichterungen, die Missionschefs nach dem
Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen ge-
währt werden, und

b) genießen andere Amtsträger der Stufe P-5 und darüber, die
nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen oder in der
Bundesrepublik Deutschland ihren ständigen Aufenthalt ha-
ben, mit Ausnahme steuerlicher Vorrechte die Vorrechte,
 Immunitäten, Befreiungen und Erleichterungen, welche die
Regierung in vergleichbarem Rang stehenden Mitgliedern
des diplomatischen Personals der bei ihr akkreditierten Mis-
sionen gewährt.

(3) Der Treuhandfonds übermittelt der Regierung jährlich eine
Liste der Amtsträger des Treuhandfonds.

(4) Die Regierung stellt den Amtsträgern des Treuhandfonds
und den sie begleitenden unmittelbaren Angehörigen, die
 Anspruch auf die Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen
haben, einen speziellen Ausweis aus mit der Angabe, dass der
Inhaber ein Amtsträger des Treuhandfonds oder ein unmittelba-
rer Angehöriger eines solchen Amtsträgers ist und die in diesem
Artikel vorgesehenen Vorrechte, Immunitäten und Erleichterun-
gen genießt.

(5) Die in diesem Artikel vorgesehenen Vorrechte und Immuni-
täten werden im Interesse des Treuhandfonds und nicht zum per-
sönlichen Vorteil der betreffenden Personen übertragen. Der Exe-
kutivsekretär hebt die Immunität eines Amtsträgers auf, wenn sie
seiner Meinung nach verhindern würde, dass der Gerechtigkeit
Genüge geschieht, und wenn sie ohne Schädigung der Interes-
sen des Treuhandfonds aufgehoben werden kann. Entscheidun-
gen in Bezug auf die Aufhebung der Immunität des Exekutiv -
sekretärs werden vom Exekutivrat des Treuhandfonds getroffen.

(6) Der Treuhandfonds und seine Amtsträger arbeiten jeder-
zeit mit den zuständigen Behörden zusammen, um eine geord -
nete Rechtspflege zu erleichtern, die Einhaltung polizeilicher
 Vorschriften sicherzustellen und jeden Missbrauch im Zusam-
menhang mit den nach diesem Artikel gewährten Vorrechten und
Immunitäten zu verhüten.

(7) Die Vorrechte und Immunitäten von Amtsträgern anderer
internationaler Organisationen, die zum Treuhandfonds abgeord-
net wurden oder auf sonstige Weise für ihn tätig sind und nicht
Amtsträger des Treuhandfonds sind, werden durch die jeweiligen
Sitzabkommen geregelt, welche die Regierung mit diesen inter-
nationalen Organisationen geschlossen hat.

Artikel 13

Durchreise und Aufenthalt

(1) Die Regierung trifft im Rahmen des Europarechts alle er-
forderlichen Maßnahmen, um den nachfolgend aufgeführten Per-
sonen ungeachtet ihrer Staatsangehörigkeit die Einreise in die
Bundesrepublik Deutschland, den Aufenthalt in der Bundesrepu-
blik Deutschland und die Ausreise aus der Bundesrepublik
Deutschland zu erleichtern, behindert sie nicht bei ihrer Durch-
reise zum und vom Amtssitz und lässt ihnen, sofern erforderlich,
während der Durchreise Schutz zuteil werden. Zu diesen Perso-
nen gehören

a) Amtsträger des Treuhandfonds und ihre unmittelbaren Ange-
hörigen sowie sonstige Mitglieder des Haushalts der Amts-
träger, die durch Artikel 12 Absatz 2 erfasst sind, mit der
Maßgabe, dass sonstigen Mitgliedern des Haushalts der
Amtsträger, die hierdurch nicht erfasst sind, angemessene
Erleichterungen im Einklang mit anerkannten Verfahren ge-
währt werden,

b) Mitglieder des Exekutivrats und des Geberrats des Treuhand-
fonds, die den Amtssitz im Rahmen amtlicher Tätigkeiten be-
suchen, sowie deren Ehepartner,

c) Sachverständige, die im Namen des Treuhandfonds amtliche
Aufträge durchführen oder in Nebenorganen des Treuhand-
fonds tätig sind, sowie deren Ehepartner,

(a) the Executive Secretary shall be accorded the privileges, im-
munities, exemptions and facilities as are accorded to heads
of mission according to the Vienna Convention on Diplomatic
Relations and

(b) other officials of P-5-level and above who do not have Ger-
man nationality or permanent residence status in the host
country shall be accorded the privileges, immunities, exemp-
tions and facilities – except fiscal privileges – as are accord-
ed by the Government to members of comparable rank of the
diplomatic staff of missions accredited to the Government.

3. The Trust shall communicate annually to the Government a
list of officials of the Trust.

4. The Government shall issue to officials of the Trust and their
accompanying immediate dependents who are entitled to privi-
leges, immunities and facilities, a special identity card specify-
ing that the holder is an official of the Trust or an immediate de-
pendent of such official, and that the holder enjoys the privileges,
immunities and facilities provided for in this Article.

5. The privileges and immunities provided for in this Article are
conferred in the interests of the Trust and not for the personal
benefit of the individuals themselves. The Executive Secretary
shall waive the immunity of an official whenever, in his opinion,
the immunity would impede the course of justice and can be
waived without prejudice to the interests of the Trust. In the case
of the Executive Secretary, any decision with respect to the
 waiver of his immunity shall be taken by the Executive Board of
the Trust.

6. The Trust and its officials shall cooperate at all times with
the competent authorities to facilitate the proper administration
of justice, to secure the observance of police regulations, and to
prevent the occurrence of any abuses in connection with the
privileges and immunities accorded under this Article.

7. The privileges and immunities of officials of other interna-
tional organizations with which the Government has entered into
headquarters agreements seconded to or otherwise working for
the Trust who are not officials of the Trust shall be governed by
the terms of their respective headquarters agreements.

Article 13

Transit and sojourn

1. The Government shall, within the limits of European law,
take all necessary measures to facilitate the entry into, sojourn
in and departure from the Federal Republic of Germany of the
persons listed below, irrespective of their nationalities, and shall
impose no impediment on their transit to or from the Headquar-
ters seat, affording them, where necessary, protection in transit:

(a) officials of the Trust and their immediate dependents, and
other members of the households of officials covered by Art -
icle 12, paragraph 2, it being understood that other members
of the households of officials not so covered shall be granted
reasonable facilities in accordance with established proce-
dures;

(b) Members of the Executive Board and Donor’s Council of the
Trust visiting the Headquarters seat on official business and
their spouses;

(c) experts performing official missions on behalf of the Trust, or
serving on subsidiary bodies of the Trust, and their spouses;
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d) Bedienstete der Vereinten Nationen, ihrer Sonderorganisatio-
nen und der Internationalen Atomenergie-Organisation sowie
Amtsträger anderer zwischenstaatlicher Organisationen und
internationaler Institutionen, darunter auch Amtsträger oder
Vertreter der Zentren der Beratungsgruppe für Internationale
Agrarforschung sowie staatlicher oder nichtstaatlicher Orga-
nisationen, einschließlich der durch den Treuhandfonds ge-
förderten Personen, wenn sie den Amtssitz im Rahmen amt-
licher Tätigkeiten besuchen,

e) Mitglieder der Presse oder anderer Informationsmedien, die
vom Treuhandfonds nach Konsultation mit der Regierung
 akkreditiert wurden, und

f) sonstige Personen, die auf Einladung des Treuhandfonds am
Amtssitz amtlichen Tätigkeiten nachgehen. Der Exekutiv -
sekretär teilt der Regierung die Namen dieser Personen – so-
weit möglich im Voraus – mit.

(2) Dieser Artikel ist nicht auf allgemeine Unterbrechungen der
Beförderung anzuwenden, die in Artikel 10 geregelt sind, und be-
einträchtigt nicht die Wirksamkeit der allgemein anzuwendenden
Gesetze über den Betrieb von Verkehrsmitteln.

(3) Visa, die für die in Absatz 1 genannten Personen gegebe-
nenfalls benötigt werden, werden kostenlos und so rasch wie
möglich erteilt.

(4) Die von den in Absatz 1 genannten Personen in deren amt-
licher Eigenschaft für den Treuhandfonds ausgeführten Tätig -
keiten dürfen nicht als Grund dafür dienen, ihnen die Einreise in
die Bundesrepublik Deutschland zu verwehren oder sie zum Ver-
lassen der Bundesrepublik Deutschland zu zwingen. 

(5) In Absatz 1 genannte Personen dürfen nicht zum Verlas-
sen der Bundesrepublik Deutschland gezwungen werden, es sei
denn, es liegt ein Missbrauch des Aufenthaltsrechts infolge von
Tätigkeiten vor, die nicht mit den amtlichen Aufgaben dieser
 Personen in Zusammenhang stehen. In diesem Fall ist folgender-
maßen vorzugehen:

a) Ist die Regierung der Auffassung, dass ein solcher Miss-
brauch vorliegt, so konsultiert sie vor Einleitung eines Ver -
fahrens, durch das eine Person zum Verlassen der Bundesre-
publik Deutschland gezwungen wird, den Exekutivsekretär
und konsultiert, falls die Person ein Regierungsvertreter ist,
auch die betreffende Regierung oder veranlasst eine solche
Konsultation;

b) wird ein Ausweisungsverfahren gegen eine in Absatz 1 ge-
nannte Person eingeleitet, so hat der Exekutivsekretär das
Recht, bei einem solchen Verfahren im Namen der Person,
gegen die es eingeleitet wurde, zu erscheinen oder einen Ver-
treter zu entsenden;

c) Personen, die nach Artikel 12 Absatz 2 Anspruch auf diplo-
matische Vorrechte und Immunitäten haben, dürfen nur im
Einklang mit den üblichen Verfahren, die gegenüber Mitglie-
dern vergleichbaren Ranges von in der Bundesrepublik
Deutschland akkreditierten diplomatischen Missionen An-
wendung finden, zum Verlassen der Bundesrepublik
Deutschland gezwungen werden.

(6) Dieser Artikel steht dem Erfordernis der Erbringung eines
angemessenen Nachweises darüber nicht entgegen, dass die
Personen, welche die nach diesem Artikel eingeräumten Rechte
beanspruchen, unter die in Absatz 1 Buchstaben a bis f angege-
benen Kategorien fallen; des Weiteren steht er dem Erfordernis
einer angemessenen Anwendung von Quarantäne- und Gesund-
heitsvorschriften nicht entgegen.

(7) Der Exekutivsekretär und die zuständigen Behörden kon-
sultieren einander auf Ersuchen einer der beiden Seiten, wie aus
dem Ausland kommenden Personen, die den Amtssitz besuchen
möchten und die in diesem Artikel übertragenen Vorrechte nicht
genießen, die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland und
die Nutzung der verfügbaren Beförderungsmittel erleichtert wer-
den kann.

(d) officials of the United Nations, its specialized agencies and
the International Atomic Energy Agency, and officials of oth-
er intergovernmental organizations, international institutions,
including officials of, or persons representing the Centers of
the Consultative Group on International Agricultural Research
and governmental or non-governmental organizations, in-
cluding grantees of the Trust, visiting the Headquarters seat
on official business;

(e) members of the press or other information media who have
been accredited by the Trust after consultation with the
 Government; and

(f) other persons invited to the Headquarters seat by the Trust
on official business. The Executive Secretary shall communi-
cate the names of such persons to the Government, to the
extent practicable in advance.

2. This Article shall not apply to general interruptions of trans-
portation, which shall be dealt with as provided in Article 10 
and shall not impair the effectiveness of generally applicable 
laws as to the operation of means of transportation.

3. Any visas that may be required for persons referred to in para -
graph 1 shall be granted without charge and as promptly as 
possible.

4. No activity performed by any person referred to in para-
graph 1 in his official capacity with respect to the Trust shall 
constitute a reason for preventing his entry into, or for requir-
ing him to leave, the Federal Republic of Germany. 

5. No person referred to in paragraph 1 shall be required to leave
the Federal Republic of Germany, except in the case of an 
abuse of the right of sojourn arising out of activities uncon-
nected with his official functions. In this case:

(a) if the Government considers that such an abuse has 
occurred, before any proceedings are initiated to require a
person to leave the Federal Republic of Germany, it shall 
consult the Executive Secretary and, if the person is a 
representative of a Government, it shall also consult, or
arrange for the consultation of, the government concerned;

(b) if expulsion proceedings are taken against any person
 referred to in paragraph 1, the Executive Secretary shall have
the right to appear or to be represented in such proceedings
on behalf of the person against whom the proceedings have
been instituted;

(c) persons who are entitled to diplomatic privileges and immu-
nities under Article 12, paragraph 2 shall not be required to
leave the Federal Republic of Germany otherwise than in ac-
cordance with the customary procedure applicable to mem-
bers having comparable rank of diplomatic missions accred-
ited to the Federal Republic of Germany.

6. This Article shall not prevent the requirement of reasonable
evidence to establish that persons claiming the rights granted by
this Article come within the classes described in paragraph 1
sub-paragraphs a to f, or the reasonable application of quaran-
tine and health regulations.

7. The Executive Secretary and the competent authorities
shall, at the request of either of them, consult as to methods of
facilitating entrance into the Federal Republic of Germany, and
the use of available means of transportation, by persons coming
from abroad who wish to visit the Headquarters seat and who do
not enjoy the privileges conferred by this Article.
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Artikel 14

Vertreter bei Sitzungen des Treuhandfonds

(1) Mitglieder des Exekutivrats und des Geberrats des Treu-
handfonds, die an Sitzungen des Treuhandfonds oder an von
diesem einberufenen Sitzungen teilnehmen, genießen während
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben und auf ihrer Reise zum oder
vom Sitzungsort die folgenden Vorrechte und Immunitäten:

a) persönliche Unverletzlichkeit, einschließlich Immunität von
Festnahme oder Haft;

b) vorbehaltlich des Absatzes 1 Buchstabe c Immunität von
 jeder Gerichtsbarkeit hinsichtlich der von ihnen in Wahrneh-
mung ihrer amtlichen Aufgaben vorgenommenen Hand -
lungen, einschließlich ihrer mündlichen und schriftlichen
 Äußerungen, mit der Maßgabe, dass diese Immunität auch
dann bestehen bleibt, wenn die betreffenden Personen diese
Aufgaben nicht mehr wahrnehmen;

c) die Immunität von der Gerichtsbarkeit findet keine Anwen-
dung auf die Zivil- und Verwaltungsgerichtsbarkeit der Bun-
desrepublik Deutschland hinsichtlich einer Schadenersatz-
klage infolge eines Unfalls, der durch ein Kraftfahrzeug, Schiff
oder Luftfahrzeug verursacht wurde, das den betreffenden
Personen gehört oder von ihnen genutzt wird, wenn diese
Schäden nicht durch eine Versicherung gedeckt sind;

d) Unverletzlichkeit aller Papiere und Dokumente;

e) das Recht, Verschlüsselungen zu verwenden und Nachrich-
ten durch Kurier oder in versiegelten Behältern zu empfan-
gen;

f) im Rahmen des Europarechts Befreiung von Einwanderungs-
beschränkungen, der Ausländermeldepflicht und Verpflich-
tungen zur nationalen Dienstleistung;

g) in Bezug auf Währungs- und Devisenbeschränkungen die -
selben Erleichterungen, wie sie Vertretern ausländischer
 Regierungen in vorübergehendem amtlichen Auftrag gewährt
werden;

h) in Bezug auf ihr persönliches und amtliches Gepäck die -
selben Immunitäten und Erleichterungen, wie sie in vergleich-
barem Rang stehenden Mitgliedern der diplomatischen Mis-
sionen gewährt werden.

(2) In Absatz 1 genannte Personen, die Staatsangehörige der
Bundesrepublik Deutschland sind oder in der Bundesrepublik
Deutschland ihren ständigen Aufenthalt haben, genießen von den
in Absatz 1 vorgesehenen Vorrechten und Immunitäten nur die
Immunität von der Gerichtsbarkeit und die Unverletzlichkeit in
Bezug auf Amtshandlungen, die sie in Wahrnehmung ihrer Auf -
gaben vorgenommen haben. 

(3) Ehepartner der in Absatz 1 genannten Personen, die diese
begleiten und nicht Staatsangehörige der Bundesrepublik
Deutschland sind oder dort ihren ständigen Aufenthalt haben,
genießen die in Absatz 1 Buchstaben a und f genannten Vorrech-
te und Immunitäten.

(4) Hängt die Erhebung einer Steuer vom Aufenthalt des Steu-
erpflichtigen ab, so werden die Zeiten, während derer sich die in
Absatz 1 genannten Personen zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben
für die nachstehend aufgeführten Zwecke gegebenenfalls in der
Bundesrepublik Deutschland befinden, nicht berücksichtigt.

(5) Die in diesem Artikel vorgesehenen Vorrechte und Immuni-
täten werden im Interesse des Treuhandfonds und nicht zum per-
sönlichen Vorteil der betreffenden Personen übertragen; sie ha-
ben den Zweck, die unabhängige Wahrnehmung ihrer Aufgaben
im Zusammenhang mit dem Treuhandfonds sicherzustellen. Die-
se Vorrechte und Immunitäten werden mit der Maßgabe gewährt,
dass der Treuhandfonds die Immunität der betreffenden Perso-
nen aufhebt, wenn er der Auffassung ist, dass sie verhindern
würde, dass der Gerechtigkeit Genüge geschieht, und wenn sie
ohne Beeinträchtigung des Zwecks, für den sie gewährt wurde,
aufgehoben werden könnte.

Article 14

Representatives at meetings of the Trust

1. Members of the Executive Board and Donors’ Council of
the Trust attending any meeting of, or convened by, the Trust
shall, while exercising their functions and during their journey to
and from the place of meeting, enjoy the following privileges and
immunities:

(a) personal inviolability, including immunity from personal arrest
or detention;

(b) except as provided below in paragraph 1 sub-paragraph c,
immunity from legal process of any kind with respect to
words spoken or written, and all acts done by them in the
performance of their official functions, it being understood
that such immunity shall continue notwithstanding that the
persons concerned may have ceased to perform such func-
tions;

(c) immunity from legal process shall not apply to the civil and
administrative jurisdiction of the Federal Republic of Germany
in relation to an action for damages arising from an accident
caused by a motor vehicle, vessel or aircraft used or owned
by the persons concerned where those damages are not
 recoverable from insurance;

(d) inviolability of all papers and documents;

(e) the right to use codes and to receive communications by
courier or in sealed bags;

(f) within the limits of European law, exemption with respect to
immigration restrictions, alien registration and national serv-
ice obligations;

(g) the same facilities with respect to currency or exchange
 restrictions as are accorded to representatives of foreign
 governments on temporary official missions;

(h) the same immunities and facilities with respect to their per-
sonal and official baggage as are accorded to members of
comparable rank of diplomatic missions.

2. A person referred to in paragraph 1, who is a national or
permanent resident of the Federal Republic of Germany, shall
only enjoy the privileges and immunities provided for therein to
the extent of immunity from jurisdiction and inviolability in respect
of official acts performed by him in the exercise of his functions.

3. Spouses of persons referred to in paragraph 1 accompa-
nying them shall, if they are not nationals of, or permanently
 resident in, the Federal Republic of Germany, be accorded the
privileges and immunities referred to in paragraph 1 sub-para-
graphs a and f.

4. Where the incidence of any form of taxation depends upon
residence, periods during which the persons referred to in para-
graph 1 when discharging their duties may be present in the Fed-
eral Republic of Germany for the purposes indicated below shall
not be taken into account.

5. The privileges and immunities provided for in this Article are
conferred in the interests of the Trust and not for the personal
benefit of the individuals themselves, but in order to safeguard
the independent exercise of their functions in connection with
the Trust. These privileges and immunities are granted on the
 understanding that the Trust shall waive the immunity of the per-
sons concerned whenever it considers that the immunity would
impede the course of justice, and where it could be waived with-
out prejudice to the purpose for which the immunity was accord-
ed.
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Artikel 15

Sachverständige, die Aufträge durchführen
oder in Nebenorganen des Treuhandfonds tätig sind,

und Amtsträger von Organisationen

(1) Sachverständige (mit Ausnahme der Amtsträger des Treu-
handfonds, die durch Artikel 14 erfasst sind), die im Namen des
Treuhandfonds amtliche Aufträge durchführen oder in Neben -
organen des Treuhandfonds tätig sind, Amtsträger zwischen-
staatlicher Organisationen mit Ausnahme derjenigen, auf die Ar-
tikel 14 Anwendung findet, sowie Amtsträger internationaler
Institutionen, staatlicher und nichtstaatlicher Organisationen ge-
nießen, wenn sie den Amtssitz im Rahmen amtlicher Tätigkeiten
oder zur Teilnahme an Sitzungen besuchen, in und gegenüber
der Bundesrepublik Deutschland die nachstehend aufgeführten
Vorrechte und Immunitäten insoweit, als dies für die wirksame
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist:

a) Immunität von der vorbeugenden Freiheitsentziehung, es sei
denn, die Personen wurden bei Begehung einer Straftat un-
mittelbar angetroffen oder haben eine Straftat begangen, die
mit Freiheitsstrafe von mindestens zwei Jahren bewehrt ist;
in diesen Fällen teilen die zuständigen Behörden dem Exeku-
tivsekretär unverzüglich eine derartige Freiheitsentziehung
mit;

b) Immunität von der Beschlagnahme ihres persönlichen Ge-
päcks; 

c) Immunität von jeder Gerichtsbarkeit hinsichtlich der von
 ihnen in ihrer amtlichen Eigenschaft vorgenommenen Hand-
lungen, einschließlich ihrer mündlichen und schriftlichen Äu-
ßerungen, mit der Maßgabe, dass diese Immunität auch dann
bestehen bleibt, wenn die Personen keine Aufträge mehr im
Namen des Treuhandfonds durchführen oder nicht mehr in
Nebenorganen des Treuhandfonds tätig sind, sich nicht mehr
am Amtssitz aufhalten oder an vom Treuhandfonds einbe -
rufenen Sitzungen nicht mehr teilnehmen;

d) Unverletzlichkeit ihrer amtlichen Papiere und Dokumente;

e) in Bezug auf Währungs- und Devisenbeschränkungen diesel-
ben Erleichterungen, wie sie Vertretern ausländischer Regie-
rungen in vorübergehendem amtlichen Auftrag gewährt wer-
den;

f) in Bezug auf ihr persönliches und amtliches Gepäck diesel-
ben Immunitäten und Erleichterungen, wie sie in vergleichba-
rem Rang stehenden Mitgliedern der in der Bundesrepublik
Deutschland akkreditierten diplomatischen Missionen ge-
währt werden.

(2) Der Exekutivsekretär teilt der Regierung die Namen dieser
in diesem Artikel genannten Personen – soweit möglich im
 Voraus – mit.

(3) Absatz 1 Buchstaben a, b, e, f und g ist nicht auf die Sach-
verständigen anwendbar, die Staatsangehörige des Gastlands
sind oder dort ihren ständigen Aufenthalt haben. 

(4) Die in diesem Artikel vorgesehenen Vorrechte und Immuni-
täten werden im Interesse des Treuhandfonds und nicht zum per-
sönlichen Vorteil der betreffenden Personen übertragen. Der
Treuhandfonds hebt die Immunität dieser Personen auf, wenn sie
seiner Meinung nach verhindern würde, dass der Gerechtigkeit
Genüge geschieht, und wenn sie ohne Schädigung der Interes-
sen des Treuhandfonds aufgehoben werden kann.

Artikel 16

Ortskräfte, die nach Stunden bezahlt werden

(1) Ortskräfte des Treuhandfonds, die nach Stunden bezahlt
werden, genießen Immunität von jeder Gerichtsbarkeit hinsicht-
lich der von ihnen in ihrer amtlichen Eigenschaft vorgenomme-
nen Handlungen, einschließlich ihrer mündlichen und schrift -
lichen Äußerungen. Diese Immunität bleibt auch nach
Beendigung der Beschäftigung beim Treuhandfonds bestehen.

Article 15

Experts on missions,
or subsidiary bodies of the Trust,
and officials of organizations

1. Experts, other than officials of the Trust covered by Art -
icle 14, performing official missions on behalf of the Trust or serv-
ing on subsidiary bodies of the Trust, as well as officials of inter-
governmental organizations, other than those to whom Article 14
applies, of international institutions and of governmental and
non-governmental organizations, visiting the Headquarters seat
on official business or attending meetings, shall enjoy, within and
with respect to the Federal Republic of Germany, the privileges
and immunities provided for below to the extent necessary for
the effective exercise of their functions:

(a) immunity from preventive arrest, except in the case of
 flagrancy, or of a crime entailing imprisonment for not less
than two years, in which case the competent authorities shall
immediately notify the Executive Secretary of any such  arrest;

(b) immunity from seizure of their personal baggage; 

(c) immunity from legal process of any kind with respect to
words spoken or written, and all acts done by them in their
official capacity, it being understood that such immunity shall
continue notwithstanding that the persons may no longer be
performing missions on behalf of or serving on subsidiary
bodies of the Trust, or may no longer be present at the Head-
quarters seat or attending a meeting convened by the Trust;

(d) inviolability of their official papers and documents;

(e) the same facilities with respect to currency and exchange
 restrictions as are accorded to representatives of foreign
 governments on temporary official missions;

(f) the same immunities and facilities with respect to their per-
sonal and official baggage as are accorded to members of
comparable rank of diplomatic missions accredited to the
Federal Republic of Germany.

2. The Executive Secretary shall communicate the names of
such persons referred to in this Article to the Government, to the
extent practicable in advance.

3. The provisions of paragraph 1 sub-paragraphs a, b, e, f
and g above are not applicable to the experts who are nationals
of or permanently resident in the host country. 

4. The privileges and immunities provided for in this Article are
conferred in the interests of the Trust and not for the personal
benefit of the individuals themselves. The Trust shall waive the
immunity of any such individuals whenever in its opinion, the im-
munity would impede the course of justice and can be waived
without prejudice to the interests of the Trust.

Article 16

Personnel recruited locally
and assigned to hourly rates

1. Personnel recruited by the Trust locally and assigned to
hourly rates shall enjoy immunity from legal process of every kind
in respect of words spoken or written and acts performed by
them in their official capacity. Such immunity shall continue to
be accorded after termination of employment with the Trust. They
shall also be accorded such other facilities as may be necessary
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Sie genießen auch alle sonstigen Erleichterungen, die sie für die
unabhängige Wahrnehmung ihrer Aufgaben für den Treuhand-
fonds benötigen.

(2) Die Immunität von jeder Gerichtsbarkeit wird Ortskräften,
die nach Stunden bezahlt werden, im Interesse des Treuhand-
fonds und nicht zu ihrem persönlichen Vorteil gewährt. Das Recht
und die Pflicht, die Immunität dieser Personen in allen Fällen auf-
zuheben, in denen sie ohne Schädigung der Interessen des
 Treuhandfonds aufgehoben werden kann, liegen beim Exekutiv-
sekretär. 

(3) Im Hinblick auf die Regelung der Beschäftigungsbedingun-
gen der Ortskräfte, die vom Treuhandfonds beschäftigt und nach
Stunden bezahlt werden, müssen die Mindeststandards des
Gastlands im Bereich des Arbeits- und Arbeitsschutzrechts ein-
gehalten werden.

Artikel 17

Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden 

(1) Alle Personen, die Vorrechte und Immunitäten genießen,
sind unbeschadet derselben verpflichtet, die Gesetze und sons-
tigen Vorschriften des Gastlands zu beachten. Sie sind ferner
verpflichtet, sich nicht in die inneren Angelegenheiten des Gast-
lands einzumischen.

(2) Der Treuhandfonds arbeitet jederzeit mit den zuständigen
Behörden zusammen, um eine geordnete Rechtspflege zu er-
leichtern, die Einhaltung polizeilicher Vorschriften sicherzustellen
und jeden Missbrauch im Zusammenhang mit den Erleichterun-
gen, Vorrechten und Immunitäten zu verhindern, die dem in Arti-
kel 12 genannten Personal des Treuhandfonds sowie den in den
Artikeln 15 und 16 genannten Personen gewährt werden.

(3) Ist die Regierung der Auffassung, dass ein Missbrauch der
durch dieses Abkommen übertragenen Vorrechte oder Immuni -
täten vorliegt, so werden zwischen den zuständigen Behörden
und dem Exekutivsekretär oder gegebenenfalls der von ihm be -
nannten Person Konsultationen abgehalten, um festzustellen, ob
ein solcher Missbrauch vorliegt, und um gegebenenfalls zu ver-
suchen, sicherzustellen, dass keine Wiederholung stattfindet.
Wird in diesen Konsultationen kein für die Regierung und für den
Treuhandfonds zufriedenstellendes Ergebnis erzielt, so wird die
Frage, ob ein solcher Missbrauch vorliegt, umgehend nach dem
in Artikel 22, Absatz 1 dargelegten Verfahren geklärt.

Artikel 18

Soziale Sicherheit

(1) Die Vertragsparteien kommen überein, dass in dem Fall,
dass der Treuhandfonds ein eigenes System der sozialen Sicher-
heit begründet oder dem einer anderen internationalen Organi-
sation beitritt, der Treuhandfonds und sein Personal ungeachtet
seiner Staatsangehörigkeit während seiner Beschäftigung beim
Treuhandfonds von den Gesetzen des Gastlands über Pflichtmit-
gliedschaft und Pflichtbeiträge in Bezug auf die Systeme der so-
zialen Sicherheit des Gastlands befreit sind. In beiden Fällen
müssen die Leistungen der sozialen Sicherheit, die bereitgestellt
werden sollen, vom Gastland nach Konsultation mit dem Treu-
handfonds als ausreichend erachtet werden.

(2) Absatz 1 gilt sinngemäß auch für unmittelbare Angehörige
der in Absatz 1 genannten Personen, sofern sie nicht im Gast-
land eine unselbstständige oder selbstständige Tätigkeit ausüben
oder Leistungen der deutschen sozialen Sicherheit beziehen. 

Artikel 19

Zugang zum
Arbeitsmarkt für Familienmitglieder 

Aufenthaltstitel, die den unmittelbaren Angehörigen des Per-
sonals des Treuhandfonds sowie den zum Haushalt gehörenden
Kindern, die jünger als 21 Jahre oder unterhaltsberechtigt sind,
ausgestellt werden, gewähren uneingeschränkten Zugang zum
Arbeitsmarkt des Gastlands. 

for the independent exercise of their functions for the Trust.

2. The immunity from legal process of every kind shall be ac-
corded to personnel recruited locally and assigned to hourly rates
in the interests of the Trust and not for their personal benefit. The
right and the duty to waive the immunity of any such individuals,
in any case where it can be waived without prejudice to the inter-
ests of the Trust, shall lie with the Executive Secretary.

3. With regard to the regulation of the conditions of employ-
ment of personnel recruited by the Trust locally and assigned to
hourly rates, the minimum standards of the host country in the
fields of labour legislation and work protection law have to be
met.

Article 17

Co-operation with the competent authorities

1. Without prejudice to their privileges and immunities, it is the
duty of all persons enjoying such privileges and immunities to
 respect the laws and regulations of the host country. They also
have a duty not to interfere in the internal affairs of the host
 country.

2. The Trust shall co-operate at all times with the competent
authorities to facilitate the proper administration of justice,
secure the observance of police regulations and avoid the
 occurrence of any abuse in connection with the facilities, privi-
leges and immunities accorded to the Trust staff referred to in
Article 12, and the persons referred to in Articles 15 and 16.

3. If the Government considers that there has been an abuse
of the privileges or immunities conferred by this Agreement, con-
sultations will be held between the competent authorities and the
Executive Secretary or his or her designee, as applicable, to
 determine whether any such abuse has occurred and, if so, to
attempt to ensure that no repetition occurs. If such consultations
fail to achieve a result satisfactory to the Government or to the
Trust, the question as to whether such an abuse has occurred,
shall be promptly settled by the procedure set out in Article 22,
paragraph 1.

Article 18

Social Security

1. The Parties agree that the Trust and its staff, irrespective of
nationality, shall be exempt from the laws of the host country on
mandatory coverage by and compulsory contributions to the
 social security schemes of the host country during their employ-
ment with the Trust in the event that the Trust establishes its own
social security system, or adheres to that of another internation-
al organisation. In either case, the social benefits which are to be
provided must be deemed to be adequate by the host country,
after consultation with the Trust.

2. The provisions of paragraph 1 above shall apply mutatis
mutandis to immediate dependents of persons referred to in
paragraph 1 above, unless they are employed or self-employed
in the host country or receive German social security benefits. 

Article 19

Access to
the labour market for family members

Residence titles issued to immediate dependents of the Trust
staff and children who are forming part of the household and are
under 21 years of age or economically dependent will grant full
access to the labour market of the host country.
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Artikel 20

Zusatzabkommen

Die Regierung und der Treuhandfonds können, wenn dies er-
forderlich ist, Zusatzabkommen schließen, insbesondere zu Be-
legungs- und Nutzungsbedingungen für die Räumlichkeiten in
Bonn sowie andere Belange betreffend die Unterstützung des
Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt durch die Re-
gierung.

Artikel 21

Auslegung

(1) Dieses Abkommen wird unter Berücksichtigung seines vor-
rangigen Zwecks ausgelegt, der darin besteht, dem Treuhand-
fonds an seinem Amtssitz in der Bundesrepublik Deutschland die
uneingeschränkte und wirksame Wahrnehmung seiner Aufgaben
und die Erreichung seiner Ziele zu ermöglichen.

(2) Sofern der Zusammenhang nicht anderes erforderlich
macht, gelten Bezugnahmen auf dieses Abkommen auch für je-
des nach Artikel 20 geschlossene Zusatzabkommen.

Artikel 22

Beilegung von Streitigkeiten

(1) Streitigkeiten zwischen dem Treuhandfonds und der Re-
gierung über die Auslegung oder Anwendung dieses Abkom-
mens oder den Amtssitz oder die Beziehung zwischen dem Treu-
handfonds und der Regierung berührende Fragen, die nicht
durch Verhandlungen oder ein anderes vereinbartes Beilegungs-
verfahren beigelegt werden, werden einem Schiedsgericht unter-
breitet, das aus drei Schiedsrichtern besteht; ein Schiedsrichter
wird vom Exekutivsekretär ernannt, der zweite wird von der Re-
gierung ernannt und der dritte, welcher der Obmann des
Schiedsgerichts ist, wird von den ersten beiden Schiedsrichtern
ernannt. Können sich die ersten beiden Schiedsrichter innerhalb
von sechs Monaten ab dem Tag ihrer Ernennung nicht auf einen
dritten Schiedsrichter einigen, so wird dieser auf Ersuchen einer
der beiden Parteien vom Präsidenten des Internationalen Ge-
richtshofs ernannt. Für das Fällen von Entscheidungen, auch in
Bezug auf Verfahrensfragen, genügt eine Stimmenmehrheit der
Schiedsrichter; diese Entscheidungen sind endgültig und für die
Streitparteien bindend.

(2) Der Treuhandfonds sorgt für geeignete Verfahren zur Bei -
legung 

a) von privatrechtlichen Streitigkeiten aus Verträgen oder ande-
ren Rechtsgeschäften, bei denen der Treuhandfonds Streit-
partei ist; 

b) von Streitigkeiten, an denen ein Amtsträger des Treuhand-
fonds beteiligt ist, der aufgrund seiner amtlichen Stellung Im-
munität genießt, sofern diese nicht aufgehoben worden ist.

Artikel 23

Änderungen

Konsultationen hinsichtlich der Änderung dieses Abkommens
werden auf Ersuchen des Treuhandfonds oder der Regierung
aufgenommen. Eine solche Änderung erfolgt in gegenseitigem
Einvernehmen und abhängig von der Erfüllung der jeweiligen
 Voraussetzungen. Artikel 24 Absatz 2 gilt entsprechend.

Artikel 24

Schlussbestimmungen

(1) Dieses Abkommen wird im Einklang mit dem innerstaat -
lichen Recht vom Tag seiner Unterzeichnung an bis zur Erfüllung
der in Absatz 2 genannten förmlichen Voraussetzungen für das
Inkrafttreten vorläufig angewendet.

Article 20

Supplemental agreements

The Government and the Trust may enter into supplemental
agreements as may be necessary, in particular relating to the
terms and conditions for the occupancy and use of the Premis-
es in Bonn as well as to other issues regarding support of the
Government to the Trust. 

Article 21

Interpretation

1. This Agreement shall be construed in the light of its primary
purpose, which is to enable the Trust at its Headquarters seat in
the Federal Republic of Germany fully and efficiently to discharge
its responsibilities and to fulfill its objective.

2. Unless the context otherwise requires, references to this
Agreement shall be deemed to include any supplemental agree-
ment concluded pursuant to Article 20.

Article 22

Settlement of disputes

1. Any dispute between the Trust and the Government con-
cerning the interpretation or application of this Agreement or any
question affecting the Headquarters seat or the relationship
 between the Trust and the Government, which is not settled by
negotiation or other agreed mode of settlement, shall be referred
to arbitration by a tribunal composed of three arbitrators: one to
be appointed by the Executive Secretary, one to be appointed
by the Government, and the third, who shall be the Chairman of
the tribunal, to be appointed by the first two arbitrators. Should
the first two arbitrators fail to agree upon the third within six
months of the date on which both of them had been appointed,
such third arbitrator shall be appointed by the President of the
International Court of Justice at the request of either party. A ma-
jority vote of the arbitrators shall be sufficient to reach a deci-
sion, including decisions on procedural matters, which shall be
 final and binding on the Parties to the dispute.

2. The Trust shall make provision for appropriate modes of
settlement of: 

(a) disputes of a private law character arising out of contracts or
other transactions to which the Trust is a party;

(b) disputes involving an official of the Trust who, by reason of
his official position, enjoys immunity, if such immunity has
not been waived.

Article 23

Amendments

Consultations with respect to the amendment of this Agree-
ment shall be entered into at the request of the Trust or the
 Government. Any such amendment shall be made by mutual
consent and shall be subject to the fulfilment of the respective
requirements. Article 24, paragraph 2, shall apply mutatis mutan-
dis.

Article 24

Final provisions

1. The provisions of this Agreement shall be applied provision-
ally in accordance with domestic law as from the date of signa-
ture of this Agreement, pending the fulfilment of the formal re-
quirements for the entry into force referred to in paragraph 2
below.
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(2) Dieses Abkommen tritt an dem Tag in Kraft, der auf den
Eingang der letzten der Notifikationen folgt, durch welche die
Vertragsparteien einander mitgeteilt haben, dass ihre jeweiligen
Voraussetzungen erfüllt sind; es bleibt so lange in Kraft, wie der
Treuhandfonds seinen Sitz in der Bundesrepublik Deutschland
unterhält.

(3) Ungeachtet des Absatzes 2 tritt dieses Abkommen zwölf
Monate nach dem Tag außer Kraft, an dem eine der Vertragspar-
teien der anderen schriftlich ihren Beschluss anzeigt, das Ab-
kommen zu beenden. 

(4) Beschließt der Treuhandfonds, seinen Sitz aus der Bun-
desrepublik Deutschland hinauszuverlegen, so notifiziert er der
Regierung umgehend seine Entscheidung. 

(5) Die Registrierung dieses Abkommens beim Sekretariat der
Vereinten Nationen nach Artikel 102 der Charta der Vereinten
 Nationen wird unverzüglich nach seinem Inkrafttreten vom
 Treuhandfonds veranlasst. Das Gastland wird unter Angabe der
VN-Registrierungsnummer von der erfolgten Registrierung un-
terrichtet, sobald diese vom Sekretariat der Vereinten Nationen
bestätigt worden ist.

Geschehen zu Berlin am 29. Juni 2012 in zwei Urschriften,
jede in deutscher und englischer Sprache, wobei jeder Wortlaut
gleichermaßen verbindlich ist.

2. This Agreement shall enter into force on the day following
receipt of the last notification by which the Parties shall have in-
formed each other of the completion of their respective require-
ments and shall remain in force for such time as the Trust main-
tains its Headquarters in the Federal Republic of Germany.

3. Notwithstanding paragraph 2, this Agreement shall cease
to be in force twelve months after either of the Parties gives no-
tice in writing to the other of its decision to terminate the Agree-
ment. 

4. If the Trust decides to remove its seat from the Federal
 Republic of Germany, the Trust shall notify the Government forth-
with of such decision. 

5. Registration of this Agreement with the Secretariat of the
United Nations, in accordance with Article 102 of the United Na-
tions Charter, shall be initiated by the Trust immediately follow-
ing its entry into force. The host country shall be informed of reg-
istration, and of the UN registration number, as soon as this has
been confirmed by the Secretariat.

Done at Berlin, in duplicate, in the German and English langua-
ges, each text being equally authoritative, on this 29th day of
June, 2012.
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Für die Bundesrepublik Deutschland
For the Federal Republic of Germany

O t t o  L ampe

Für den Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt
For the Global Crop Diversity Trust

Ca r y  Fow l e r
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Auswärtiges Amt Berlin, 29.06.2012
Beauftragter für Vereinte Nationen
und Menschenrechte

Herr Exekutivsekretär,

ich beehre mich, anlässlich der Unterzeichnung des Sitzab-
kommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und dem
Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt auf die zwischen
den Vertretern der Regierung der Bundesrepublik Deutschland
und den Vertretem des Globalen Treuhandfonds für Nutzpflan-
zenvielfalt geführten Gespräche über die Auslegung gewisser
Bestimmungen des Abkommens Bezug zu nehmen und Folgen-
des zu erklären:

„Die Bundesrepublik Deutschland erklärt, dass die Anwen-
dung des Artikels 9 Absatz 2 den Wettbewerb nicht verfälschen
darf.

Die Bundesrepublik Deutschland erklärt, dass Artikel 9 Ab-
satz 3 des Sitzabkommens nicht so ausgelegt werden darf, als
entbinde er die Bundesrepublik Deutschland davon, die Verbote
und Beschränkungen anzuwenden, die durch internationale oder
multilaterale Sanktionen oder Exportkontrollbestimmungen ver-
hängt wurden und die aus internationalen oder multilateralen Ver-
pflichtungen stammen, welche auf Waren anzuwenden sind, die
aus der Bundesrepublik Deutschland ausgeführt oder in sie ein-
geführt werden. Die Bundesrepublik Deutschland legt Artikel 9
so aus, dass die Verpflichtungen und Maßnahmen nach dieser
Bestimmung im Einklang mit dem Recht der Europäischen
Union stehen.“

Genehmigen Sie, Herr Exekutivsekretär, die Versicherung mei-
ner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Dr. O t to  Lampe

Prof. Cary Fowler
Exekutivsekretär
Globaler Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt
FAO
Viale delle Terme di Caracalla

00153 Rom, Italien

Auswärtiges Amt Berlin, 29.06.2012
Deputy Director General

Mr. Executive Secretary,

I have the honour to refer, on the occasion of the signing of
the Headquarters Agreement between the Federal Republic of
Germany and the Global Crop Diversity Trust, to the discussions
between the representatives of the Government of the Federal
Republic of Germany and the representatives of the Global Crop
Diversity Trust concerning the interpretation of certain provisions,
and to declare the following:

“The Federal Republic of Germany declares that Article 9 para-
graph 2 shall not apply so as to have the effect of distorting com-
petition.

The Federal Republic of Germany declares that Article 9 para-
graph 3 shall not be construed as exempting the Federal Repub-
lic of Germany from applying the prohibitions and restrictions im-
posed by international or multilateral sanctions or export control
provisions stemming from international or multilateral obligations
applicable to goods that are exported from or imported to the
Federal Republic of Germany. The Federal Republic of Germany
interprets Article 9 in such a way that the obligations and the
measures undertaken under this provision are in conformity with
European Union law.”

Accept, Mr. Executive Secretary, the assurance of my highest
consideration.

Dr. O t to  Lampe

Prof. Cary Fowler
Executive Secretary
Global Crop Diversity Trust
FAO
Viale delle Terme di Caracalla

00153 Rome, ltaly



Global Crop Berlin, 29.06.2012
Diversity Trust
A Foundation for Food Security

Exzellenz,

ich beehre mich, den Eingang Ihrer Note vom 29. Juni 2012 zu
bestätigen, in der Sie die Absprachen über die Auslegung des
Artikels 9 Absätze 2 und 3 des am 29. Juni 2012 unterzeichneten
Sitzabkommens zwischen dem Globalen Treuhandfonds für
Nutzpflanzenvielfalt und der Bundesrepublik Deutschland be -
stätigen und die folgenden Wortlaut hat:

(Es folgt der Text der einleitenden Note.)

Ihrem Ersuchen entsprechend möchte ich im Namen des
 Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt bestätigen, dass
die in Ihrer Note wiedergegebenen Absprachen voll und ganz
den Ansichten des Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzen -
vielfalt zu diesem Thema entsprechen und dass dieser
 Notenwechsel eine Vereinbarung zwischen dem Globalen Treu-
handfonds für Nutzpflanzenvielfalt und der Bundesrepublik
Deutschland über die oben genannten Absprachen bildet, die
nach Artikel 24 des Sitzabkommens in Kraft tritt.

Ca r y  Fow l e r

Dr. Otto Lampe
Beauftragter für Vereinte Nationen
und Menschenrechte
Auswärtiges Amt
Werderscher Markt 1

10117 Berlin
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Global Crop Berlin, 29.06.2012
Diversity Trust
A Foundation for Food Security

Excellency,

I have the honour to acknowledge receipt of your Note of
29 June 2012, in which you confirm the understandings concern-
ing the interpretation of Article 9, paragraph 2 and 3, of the Head-
quarters Agreement between the Global Crop Diversity Trust and
the Federal Republic of Germany signed on 29 June of 2012,
which reads as follows:

(Es folgt der Text der einleitenden Note.)

In accordance with your request, I wish to confirm, on behalf
of the Global Crop Diversity Trust, that the understandings set
out in your Note fully correspond to the views of the Global Crop
Diversity Trust on the subject, and that his exchange of Notes
shall constitute an Agreement between the Global Crop Diver -
sity Trust and the Federal Republic of Germany regarding the
above-referenced understandings which shall enter into force in
accordance with Article 24 of the Headquarters Agreement.

Ca r y  Fow l e r

Dr. Otto Lampe
Deputy Director General
UN Affairs
Federal Foreign Office
Werderscher Markt 1

10117 Berlin
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I. Allgemeines

Im Rahmen der Agenda 21 des bei der Konferenz der Ver-
einten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) im
Juni 1992 in Rio de Janeiro angenommenen Aktions -
programms für den Übergang in das 21. Jahrhundert
 wurde das Mandat erteilt, einen Weltzustandsbericht zu
pflanzengenetischen Ressourcen für die Landwirtschaft
und einen Globalen Aktionsplan zu deren Erhaltung und
nachhaltigen Nutzung zu erarbeiten und das weltweite
System für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der
pflanzengenetischen Ressourcen für die Landwirtschaft
entsprechend dem Ausgang der Verhandlungen über das
Übereinkommen über die biologische Vielfalt (CBD) an -
zupassen. Da bei den Verhandlungen zur CBD weder
 Einvernehmen erzielt werden konnte über den Zugang zu
den pflanzengenetischen Ressourcen für die Landwirt-
schaft, die vor dessen Inkrafttreten gesammelt worden
waren, noch zu den „Rechten der Bauern“ an solchen
Ressourcen, sollten die diesbezüglich offengebliebenen
Fragen im Rahmen des weltweiten Systems für die Erhal-
tung und nachhaltige Nutzung der pflanzengenetischen
Ressourcen für die Landwirtschaft gelöst werden. Vor
diesem Hintergrund hat die 27. Konferenz der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten
Nationen (FAO) 1993 beschlossen, die seit 1983 in der
FAO bestehende rechtlich nicht bindende Verpflichtung
über pflanzengenetische Ressourcen neu zu verhandeln.
Am 3. November 2001 hat die 31. Konferenz der FAO den
Internationalen Vertrag über pflanzengenetische Ressour-
cen für Ernährung und Landwirtschaft angenommen. Die
Bundesrepublik Deutschland hat den Vertrag am 6. Juni
2002 gemeinsam mit der Europäischen Gemeinschaft
und den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union
unterzeichnet. Der Internationale Vertrag über pflanzen-
genetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft
bildet einen international vereinbarten rechtlichen Rahmen
für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung pflanzengene-
tischer Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft.

Auf der Internationalen Technischen Konferenz der FAO
über Pflanzengenetische Ressourcen 1996 in Leipzig,
bei der der Globale Aktionsplan für die Erhaltung und
nachhaltige Nutzung pflanzengenetischer Ressourcen
für Ernährung und Landwirtschaft beschlossen worden
war, wurde anerkannt, dass die Entwicklungsländer bei
ihren Anstrengungen zur Erhaltung und nachhaltigen Nut-
zung pflanzengenetischer Ressourcen der Unterstützung
bedürfen. Zudem wurde als notwendig angesehen, die
entsprechenden Aktivitäten der Internationalen Agrar -
forschungszentren zu verstärken sowie neue, zusätzliche
und innovative Finanzierungsinstrumente im Zuge der
Umsetzung des Globalen Aktionsplans zu erschließen.

Die FAO und die Beratungsgruppe für Internationale
Agrarforschung (Consultative Group on International Agri-
cultural Research) förderten die Gründung eines Globa-
len Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt in Form einer
internationalen Stiftung, mit dem Ziel der Bereitstellung
einer dauerhaften Quelle für Geldmittel zur Unterstützung
der langfristigen ex-situ-Erhaltung pflanzengenetischer
Ressourcen einschließlich Charakterisierung, Dokumen-
tation, Evaluierung und Austausch damit in Bezug stehen-
der Informationen, Erkenntnisse und Technologien. Diese
Stiftung soll ein wesentliches Element der Finanzierungs-
stratgie des Internationalen Vertrags bilden und im Rah-

men der politischen Vorgaben des Lenkungsorgans des
Internationalen Vertrags über pflanzengenetische Res-
sourcen für Ernährung und Landwirtschaft arbeiten.

Die Kommission für genetische Ressourcen für Ernährung
und Landwirtschaft der FAO hat in ihrer 9. Tagung 2002
festgehalten, dass die Initiative zur Gründung des Globa-
len Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt allgemein
 begrüßt und unterstützt wird, und an Geber appelliert, bei
der Gründung des Fonds zu mitzuwirken.

Das Gründungsabkommen des Globalen Treuhandfonds
für Nutzpflanzenvielfalt trat am 21. Oktober 2004 in Kraft.
Bis zum 1. Januar 2012 sind 26 Staaten dem Abkommen
beigetreten. Auch die Bundesrepublik Deutschland beab-
sichtigt dem Gründungsabkommen beizutreten. Das da-
für erforderliche Gesetzgebungsverfahren wurde bereits
eingeleitet. Der Beitritt der Bundesrepublik Deutschland
wird voraussichtlich noch im Jahr 2012 erfolgen. 

2006 hat der Globale Treuhandfonds für Nutzpflanzenviel-
falt ein Abkommen zur Zusammenarbeit mit dem Len-
kungsorgan des Internationalen Vertrags über pflanzen-
genetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft
geschlossen. Darin wird der Fonds als wesentliches
 Element der Finanzierungsstrategie des Internationalen
Vertrags hinsichtlich der ex-situ-Erhaltung und Verfügbar-
keit pflanzengenetischer Ressourcen für Ernährung und
Landwirtschaft bestätigt.

Die Bundesrepublik Deutschland hat in den Jahren 2006
bis 2010 mit 7,5 Millionen Euro zum Stiftungskapital des
Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt beige -
tragen.

Im Jahr 2010 hat sich die Bundesregierung um den Sitz
des Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt in
Deutschland beworben. Dabei wurde dem Globalen Treu-
handfonds für Nutzpflanzenvielfalt die Bereitschaft erklärt,
für eine Ansiedlung in Deutschland geeignete Gebäude
mietfrei in Bonn zur Verfügung zu stellen, sowie der Orga-
nisation Vorrechte und Befreiungen wie für vergleichbare
internationale Organisationen zu gewähren. Der Globale
Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt hat daraufhin im
Juni 2011 beschlossen, vorbehaltlich des Abschlusses
 eines zufriedenstellenden Sitzabkommens mit der Bun-
desrepublik Deutschland seinen Sitz in die Bundesstadt
Bonn zu verlegen. 

Im Abkommen werden die Rechte und Befugnisse des
Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzenvielfalt so wie
die Pflichten, Vorrechte, Immunitäten und Erleichterungen
der Bediensteten der Organisation sowie von Delegierten
ihrer Mitglieder in Deutschland geregelt. Das Abkommen
ist die rechtliche Grundlage, um der Organisation in der
Bundesrepublik Deutschland die Vorrechte und Immuni-
täten zu gewähren, die zur Wahrung der Unabhängigkeit
und Funktionsfähigkeit des Globalen Treuhandfonds für
Nutzpflanzenvielfalt notwendig sind. Die Bundesrepublik
Deutschland bringt damit ihr Interesse am Schutz der
Nutzpflanzenvielfalt durch verstärktes internationales
 Engagement zum Ausdruck. 

II. Besonderes

In der P rä ambe l  wird Bezug genommen auf das am
21. Oktober 2004 in Kraft getretene Übereinkommen zur
Gründung des Globalen Treuhandfonds für Nutzpflanzen-

Denkschrift zum Abkommen
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vielfalt sowie auf den am 29. Juni 2004 in Kraft getre -
tenen Internationalen Vertrag über pflanzengenetische
Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft. Ferner
wird festgestellt, dass die Vertragsparteien den Wunsch
haben, die Beziehungen zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und dem Globalen Treuhandfonds für Nutz-
pflanzenvielfalt zu regeln, die sich aus dessen Niederlas-
sung und der Notwendigkeit einer wirksamen Durchfüh-
rung seiner Aufgaben in der Bundesrepublik Deutschland
ergeben.

A r t i k e l  1  enthält die Definitionen der in den nachfol-
genden Bestimmungen verwendeten Begriffe. Er definiert
die Vertragsparteien, die vom Abkommen betroffenen
Personengruppen und Behörden sowie die im Abkom-
men verwendeten Rechtsbegriffe.

A r t i k e l  2  regelt den Zweck und den Geltungsbereich
des Abkommens.

A r t i k e l  3  Absatz 1 legt fest, dass der Treuhandfonds
im Gastland die volle Rechtspersönlichkeit besitzt. Ab-
satz 2 bestimmt, dass für die Zwecke dieses Artikels der
Treuhandfonds durch den Exekutivsekretär vertreten wird.

A r t i k e l  4  Absatz 1 regelt die Unverletzlichkeit des Sitz-
geländes und die Pflicht der Behörden des Gastlandes,
das Sitzgelände außer mit dem ausdrücklichen Einver-
ständnis oder auf Ersuchen des Exekutivsekretärs nicht
zu betreten. Ferner regelt Absatz 1 die Pflicht, auf dem
Sitzgelände keine gerichtlichen Maßnahmen ohne Zu-
stimmung des Exekutivsekretärs durchzuführen. Absatz 2
regelt den Schutz des Sitzgeländes vor Entzug des Be-
sitzes am Amtssitz und die diesbezüglichen Verpflichtun-
gen der zuständigen deutschen Behörden und bestimmt
ferner, dass Vermögen, Finanzmittel und Guthaben des
Treuhandfonds von jeder Form von Eingriffen durch die
vollziehende Gewalt befreit sind. Absatz 3 bestimmt, dass
in einem Unglücksfall oder bei Vorliegen triftiger Gründe,
die die zuständigen Behörden zu der Annahme veranlas-
sen, dass ein solcher Unglücksfall vorliegen könnte, die
Zustimmung des Exekutivsekretärs oder seines Vertreters
zum Betreten des Amtssitzes vermutet wird, falls diese
nicht erreichbar sind. Absatz 4 regelt den Schutz des Sitz-
geländes vor Unglücksfällen unter den Voraussetzungen
der Absätze 1 bis 3. Absatz 5 räumt dem Treuhandfonds
das Recht ein, Personen wegen Verletzung seiner
 Vorschriften des Amtssitzes zu verweisen oder ihnen das
Betreten desselben zu verbieten. Absatz 6 erlegt dem
Treuhandfonds auf, unbeschadet der Regelungen des
 Artikels 13 zu Durchreise und Aufenthalt nicht zuzulassen,
dass das Sitzgelände von Personen, die strafrechtlich
verfolgt oder ausgewiesen werden sollen, als Zuflucht vor
der Justiz genutzt wird. Absatz 7 bestimmt, dass der
Amtsitz nicht in einer mit den Aufgaben des Treuhand-
fonds unvereinbaren Art und Weise genutzt werden darf.

A r t i k e l  5  Absatz 1 regelt die Rechtverhältnisse und die
Autorität des Treuhandfonds über das Sitzgelände. Ab-
satz 2 regelt, dass die Gesetze und Vorschriften des
Gastlandes gelten, solange im Abkommen nichts ande-
res vorgesehen ist. Absatz 3 räumt dem Treuhandfonds
das Recht ein, Regelungen für das Sitzgelände zu erlas-
sen, die in jeder Hinsicht zur vollen Wahrnehmung seiner
Aufgaben erforderlich sind. Entgegenstehende Gesetze
und sonstige Vorschriften der Bundesrepublik Deutsch-
land gelten in dem Umfang nicht, wie sie mit einer nach
diesem Absatz zulässigen Vorschrift des Treuhandfonds
unvereinbar sind. Absatz 4 bestimmt, dass Streitigkeiten

hinsichtlich der Zulässigkeit einer Vorschrift des Treu-
handfonds nach diesem Artikel oder ihrer Unvereinbarkeit
mit einem Gesetz oder einer sonstigen Vorschrift des
Gastlandes unverzüglich durch das in Artikel 22 dargeleg-
te Verfahren beigelegt werden. Ferner wird festgelegt,
dass bis zu einer solchen Beilegung das Gesetz oder die
sonstige Vorschrift des Gastlandes am Amtssitz nicht  gilt,
sofern der Treuhandfonds geltend macht, dass es be-
ziehungsweise sie mit seiner Vorschrift unvereinbar ist.

A r t i k e l  6  bestimmt die Unverletzlichkeit der Archive
und Dokumente des Treuhandfonds.

A r t i k e l  7  Absatz 1 regelt den Schutz des Sitzgeländes
vor dem Eindringen von Personen oder Gruppen oder vor
sonstigen Störungen in der unmittelbaren Umgebung so-
wie die diesbezüglichen Verpflichtungen der zuständigen
deutschen Behörden. Absatz 2 führt Absatz 1 näher aus.

A r t i k e l  8  Absatz 1 regelt die Immunität des Treuhand-
fonds, seiner Gelder, Guthaben und sonstigen Vermö-
genswerte von der Gerichtsbarkeit. Absatz 2 bestimmt,
dass Vermögen und Guthaben des Treuhandfonds von
Beschränkungen, Regelungen, Kontrollen oder Stillhalte-
maßnahmen jeder Art befreit sind. Nach Absatz 3 hat der
Treuhandfonds das Recht, Geldgeschäfte jeder Art ohne
finanzielle Kontrollen, Regelungen oder Stillhaltemaßnah-
men durchzuführen und Mittel innerhalb des Gastlandes
oder von einem Staat in einen anderen frei zu transferie-
ren.

A r t i k e l  9  Absatz 1 regelt die Befreiung des Treuhand-
fonds und die seines Vermögens von allen direkten Steu-
ern bezüglich aller amtlichen Tätigkeiten. Nach Absatz 2
Satz 1 beansprucht der Treuhandfonds grundsätzlich
 keine Befreiung von der Umsatzsteuer. Das Gastland trifft
jedoch bei größeren Einkäufen für den amtlichen Bedarf
des Treuhandfonds nach Möglichkeit geeignete Verwal-
tungsanordnungen für die Entlastung der Organisation
von dieser Steuer. Als größere Einkäufe sind dabei gemäß
der Praxis gegenüber anderen internationalen Organi -
sationen mit Sitz in Deutschland für den amtlichen Ge-
brauch des Treuhandfonds erworbene Gegenstände und
in Anspruch genommene Dienstleistungen erfasst, sofern
der geschuldete Steuerbetrag je Rechnung 25 Euro über-
steigt. Eine Erstattung erfolgt, soweit der Steuerbetrag auf
der Rechnung gesondert ausgewiesen ist und gezahlt
wurde. Eine Entlastung erfolgt auf Antrag auch für die im
Preis enthaltene Energiesteuer für Benzin, Dieselkraftstoff
und Heizöl bei Käufen, die für den amtlichen Gebrauch
bestimmt sind, sofern die vergütungsfähige Menge 300 Li-
ter übersteigt. Die Regelungen von Absatz 2 sollen in 
ihrer praktischen Wirkung den Regelungen für andere in
der Bundesrepublik Deutschland ansässige internatio nale
Organisationen im Sinne des Völkerrechts entsprechen.
In Satz 2 wird geregelt, dass für Gegenstände, die unter
Inanspruchnahme einer solchen Entlastung gekauft
 wurden und die zu einem späteren Zeitpunkt verkauft,
entgeltlich oder unentgeltlich abgegeben oder in anderer
Weise veräußert werden, der Teil der Umsatzsteuer, der
dem erzielten Verkaufspreis beziehungsweise dem Zeit-
wert der Gegenstände entspricht, an das Bundeszentral-
amt für Steuern abzuführen sind. Die Erklärung zu Arti-
kel 9 Absatz 2, die der Vertreter der Bundesrepublik bei
der Unterzeichnung abgegeben hat und die Teil des Ab-
kommens ist, stellt im Einklang mit Artikel 3 Absatz 2
letzter Satz des Protokolls (Nr. 7) über die Vorrechte und
Befreiungen der Europäischen Union klar, dass die An-
wendung dieser Vorschrift nicht zu einer Wettbewerbs-
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verfälschung zugunsten des Treuhandfonds führen darf,
sollte dieser in der Zukunft selbst Dienstleistungen gegen-
über Dritten anbieten. Absatz 3 stellt den Treuhandfonds
sowie sein Vermögen von allen Zöllen und sonstigen Ab-
gaben, Verboten und Beschränkungen im Hinblick auf
Gegenstände, die vom Treuhandfonds für seinen amt -
lichen Gebrauch eingeführt oder exportiert wurden, frei.
Dabei wird festgehalten, dass der Verkauf abgabefrei ein-
geführter oder erworbener Güter innerhalb der Europä -
ischen Union nur unter den mit der Regierung vereinbar-
ten Bedingungen erfolgen darf. Die Erklärung zu Artikel 9
Absatz 3, die der Vertreter der Bundesrepublik bei der
Unterzeichnung abgegeben hat und die Teil des Abkom-
mens ist, stellt fest, dass die Bundesrepublik Deutschland
den Artikel 9 so interpretiert, dass er insbesondere im
Hinblick auf internationale oder multilaterale Sanktionen
oder Exportkontrollbestimmungen im Einklang mit Euro-
päischem Recht steht. Absatz 4 bestimmt, dass sich die
in den Absätzen 1 bis 3 festgelegten Befreiungen und Er-
leichterungen nicht auf Steuern und sonstige Abgaben,
die lediglich eine Vergütung für Leistungen öffentlicher
Versorgungsdienste darstellen, sowie auf andere Rechts-
träger als den Treuhandfonds erstrecken.

A r t i k e l  1 0  Satz 1 bestimmt, dass die zuständigen
deutschen Behörden auf Ersuchen des Exekutivsekretärs
die Bereitstellung vom Treuhandfonds benötigter öffent -
licher Versorgungsdienste und sonstiger Dienstleistungen
sicherstellen. Nach Satz 2 wird bestimmt, dass der Treu-
handfonds zu diesem Zweck mit öffentlichen Versor-
gungsdiensten und sonstigen Dienstleistungen, die durch
staatliche Stellen oder durch Einrichtungen, die unter
staatlicher Kontrolle stehen, zu Tarifen versorgt werden
soll, die diejenigen, die für staatliche Stellen gelten, nicht
überschreiten.

A r t i k e l  1 1  Absatz 1 sichert dem Treuhandfonds im
Hinblick auf seinen amtlichen Nachrichtenverkehr ein-
schließlich Veröffentlichungen, Computeraufzeichnungen,
Festbildern und bewegten Bildern sowie Filmen und Ton-
aufzeichnungen Unverletzlichkeit sowie die Zensurfreiheit
zu. Absatz 2 ermächtigt den Treuhandfonds, Verschlüs-
selungen zu verwenden, und gewährt für seine Korres-
pondenz dieselben Vorrechte und Immunitäten, wie sie
für diplomatische Kuriere und diplomatisches Kurier -
gepäck gelten. Absatz 3 bestimmt, dass dieser Artikel die
Annahme von zwischen dem Treuhandfonds und der Re-
gierung zu vereinbarenden Geheimschutzvorkehrungen
nicht ausschließt. Absatz 4 räumt dem Treuhandfonds ein,
hinsichtlich seines amtlichen Nachrichtenverkehrs nicht
weniger günstig behandelt zu werden als jede in der
 Bundesrepublik Deutschland akkreditierte diplomatische
Mission. Absatz 5 bestimmt, dass der Treuhandfonds
am Amtssitz Punkt-zu-Punkt-Verbindungen für die Tele -
kommunikation sowie auf Kurzwelle sendende und
 empfangende Rundfunkeinrichtungen betreiben kann.

A r t i k e l  1 2  Absatz 1 regelt die Vorrechte und Immuni -
täten der Amtsträger im Sinne des Artikels 1 Buchstabe i
des Abkommens. Die Vorrechte und Immunitäten beinhal-
ten nach Buchstabe a die Immunität von der Gerichtsbar-
keit hinsichtlich der von den Amtsträgern in ihrer Eigen-
schaft als Amtsträger vorgenommenen Handlungen
einschließlich mündlicher und schriftlicher Äußerungen
auch dann, wenn die betreffenden Personen nicht mehr
Amtsträger des Treuhandfonds sind. Ferner sind die
Amtsträger nach Buchstabe b befreit von allen Steuern
auf die vom Treuhandfonds gezahlten Bezüge. Nach

Buchstabe c genießen sie für sich selbst und ihre sie be-
gleitenden unmittelbaren Angehörigen nach Artikel 1
Buchstabe k eine Befreiung von allen Einwanderungs -
beschränkungen und der Ausländermeldepflicht im Rah-
men des Europarechts. Sie genießen nach Buchstabe d
Befreiung von jeder nationalen Dienstleistung unter der
Voraussetzung, dass sich diese Befreiung bei deutschen
Staatsangehörigen auf Amtsträger beschränkt, deren Na-
men aufgrund der von ihnen wahrgenommenen Aufgaben
in eine vom Exekutivsekretär erstellte und von der Regie-
rung genehmigte Liste eingetragen wurden, sowie unter
der Voraussetzung, dass im Falle der Einberufung von
Amtsträgern, die deutsche Staatsangehörige sind und
nicht in diese Liste eingetragen wurden, die Regierung auf
Ersuchen des Exekutivsekretärs einen zeitweiligen Auf-
schub der Einberufung für diese Amtsträger in dem Maße
einräumt, wie es zur Vermeidung der Unterbrechung
wichtiger Arbeit notwendig ist. Nach Buchstabe e genie-
ßen sie auf Devisenerleichterungen dieselben Vorrechte,
wie sie den in vergleichbarem Rang stehenden Mitglie-
dern der im Gastland errichteten diplomatischen Missio-
nen gewährt werden. Nach Buchstabe f stehen ihnen und
ihren unmittelbaren Angehörigen in Zeiten internationaler
Krisen dieselben Erleichterungen bezüglich der Heim-
schaffung zu wie Diplomaten. Buchstabe g berechtigt sie,
ihre Möbel und ihre persönliche Habe einschließlich eines
Kraftfahrzeuges bei ihrem ersten Amtsantritt frei von
 Zöllen im Einklang mit den EU-Rechtsvorschriften ein -
zuführen. Dabei dürfen zollfrei eingeführte Waren nur zu
den mit der Regierung vereinbarten Bedingungen ver-
kauft, unentgeltlich abgegeben oder in anderer Weise
 veräußert werden. Absatz 2 ergänzt die genannten Vor-
rechte und Immunitäten wie folgt: Nach Buchstabe a
 werden dem Exekutivsekretär die Vorrechte, Immunitäten,
Befreiungen und Erleichterungen gewährt, die gemäß
dem Wiener Übereinkommen über diplomatische Be -
ziehungen den Missionschefs gewährt werden. Dement-
sprechend ist der Exekutivsekretär des GCDT nach Arti-
kel 34 des Wiener Übereinkommens über diplomatische
Beziehungen von allen staatlichen, regionalen und kom-
munalen Personal- und Realsteuern oder -abgaben befreit;
ausgenommen hiervon sind jedoch u. a. die normalerwei-
se im Preis von Waren oder Dienstleistungen enthaltenen
indirekten Steuern sowie Steuern von pri vaten Einkünften,
die aus Quellen im Empfangsstaat stammen. Buch stabe b
gewährt anderen Amtsträgern der Stufe P-5 und darüber,
die nicht deutsche Staatsange hörige sind oder ihren
 ständigen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland
haben, mit Ausnahme steuer licher Vorrechte die Vorrech-
te, Immunitäten, Befreiungen und Erleichterungen, die die
Regierung in vergleichbarem Rang stehenden Mitgliedern
des diplomatischen Personals der bei ihr akkreditierten
Missionen gewährt. Absatz 3 bestimmt, dass der Treu-
handfonds der Regierung jährlich eine Liste seiner Amts-
träger übermittelt. Gemäß Absatz 4 stellt die Regierung
den Amtsträgern des Treuhandfonds sowie den sie be-
gleitenden unmittelbaren Angehörigen, die Anspruch auf
die Vorrechte, Immunitäten und Befreiungen haben, einen
Ausweis des Inhalts aus, dass der Inhaber ein Amtsträger
des Treuhandfonds oder ein unmittelbarer Angehöriger
 eines solchen Amtsträgers ist und die in diesem Artikel
vorgesehenen Vorrechte, Immunitäten und Erleichterun-
gen genießt. Nach Absatz 5 werden Vorrechte und Immu-
nitäten dem Personal des Treuhandfonds nicht zu seinem
persönlichen Vorteil, sondern im Interesse des Treuhand-
fonds gewährt. Der Exekutivsekretär hebt die Immunität
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im Einzelfall auf, wenn sie seiner Meinung nach verhin-
dern würde, dass der Gerechtigkeit Genüge geschieht
und dies ohne Schädigung der Interessen des Treuhand-
fonds geschehen kann. Im Falle der Immunität des Exe-
kutivsekretärs liegt diese Entscheidung beim Exekutivrat.
Absatz 6 bestimmt, dass der Treuhandfonds und seine
Amtsträger zur Erleichterung einer geordneten Rechts-
pflege, zur Sicherstellung der Einhaltung polizeilicher Vor-
schriften und zur Vermeidung jedweden Missbrauchs im
Zusammenhang mit den nach diesem Artikel gewährten
Vorrechten und Immunitäten mit den Behörden zusam-
menarbeiten. Für Amtsträger anderer internationaler Or-
ganisationen, die zum Treuhandfonds abgeordnet oder
auf sonstige Weise für ihn tätig, aber nicht Amtsträger des
Treuhandfonds sind, werden gemäß Absatz 7 die Vor-
rechte und Immunitäten durch die jeweiligen Sitzabkom-
men geregelt, welche die Bundesregierung mit diesen
 internationalen Organisationen geschlossen hat.

A r t i k e l  1 3  Absatz 1 bestimmt, dass die Regierung
im Rahmen des Europäischen Rechts dem im weiteren
Verlauf dieses Absatzes aufgeführten Personenkreis un-
geachtet der Staatsangehörigkeit die Ein- und Ausreise
sowie den Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland
erleichtert, ungehinderte Durchreise vom und zum Amts-
sitz gewährt sowie, sofern erforderlich, Schutz während
der Durchreise. Nach Buchstabe a gilt dies für Amts -
träger des Treuhandfonds und ihre unmittelbaren Ange-
hörigen sowie sonstigen Mitglieder des Haushalts der
Amtsträger, die durch Artikel 12 Absatz 2 erfasst sind, mit
der Maßgabe, dass sonstigen Mitgliedern des Haushalts
der Amtsträger, die hierdurch nicht erfasst sind, ange-
messene Erleichterungen im Einklang mit anerkannten
Verfahren gewährt werden. Nach Buchstabe b gilt die Re-
gelung für Mitglieder des Exekutivrats und des Geberrats
des Treuhandfonds, die den Amtssitz im Rahmen amt -
licher Tätigkeiten besuchen, sowie für deren Ehepartner.
Buchstabe c bestimmt, dass die Regelung auch auf
Sachverständige, die im Namen des Treuhandfonds amt-
liche Aufträge durchführen oder in Nebenorganen des
Treuhandfonds tätig sind, sowie deren Ehepartner an -
zuwenden ist. Nach Buchstabe d gilt die Regelung für
 Bedienstete der Vereinten Nationen, ihrer Sonderorgani-
sationen und der Internationalen Atomenergie-Organi -
sation sowie für Amtsträger anderer zwischenstaatlicher
Organisationen und internationaler Institutionen, darunter
auch Amtsträger oder Vertreter der Zentren der Bera-
tungsgruppe für Internationale Agrarforschung sowie
staatlicher oder nichtstaatlicher Organisationen, ein-
schließlich der durch den Treuhandfonds geförderten
 Personen, wenn sie den Amtssitz im Rahmen amtlicher
Tätigkeiten besuchen. Gemäß der Buchstaben e und f fin-
det die Regelung Anwendung für Mitglieder der Presse
oder anderer Informationsmedien, die vom Treuhand-
fonds nach Konsultation mit der Regierung akkreditiert
wurden, sowie für sonstige Personen, die auf Einladung
des Treuhandfonds am Amtssitz amtlichen Tätigkeiten
nachgehen. Absatz 2 bestimmt, dass dieser Artikel nicht
auf die in  Artikel 10 geregelten allgemeinen Unterbre-
chungen der Beförderung anzuwenden ist und nicht die
Wirksamkeit der allgemein anzuwendenden Gesetze über
den Betrieb von Verkehrsmitteln beeinträchtigt. Gemäß
Absatz 3 werden die für die in Absatz 1 genannten Per-
sonen gegebenenfalls erforderlichen Visa rasch und kos-
tenfrei erteilt. Absatz 4 bestimmt, dass die in Absatz 1 ge-
nannten Personen nicht aufgrund der Tätigkeit, die sie in
amtlicher Eigenschaft für den Treuhandfonds ausüben, an

der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland gehindert
oder sie zu deren Verlassen gezwungen werden dürfen.
Gemäß Absatz 5 dürfen in Absatz 1 genannte Personen
nur dann zum Verlassen der Bundesrepublik Deutschland
gezwungen werden, wenn ein Missbrauch des Aufent-
haltsrechts infolge von Tätigkeiten, die nicht mit den amt-
lichen Aufgaben dieser Personen in Zusammenhang ste-
hen, vorliegt. Nach Buchstabe a konsultiert die Regierung
in dem Fall, in dem sie der Auffassung ist, dass ein sol-
cher Missbrauch vorliegt, vor Einleitung eines Verfahrens,
durch das eine Person zum Verlassen der Bundesrepu-
blik Deutschland gezwungen wird, den Exekutivsekretär
und konsultiert, falls die Person ein Regierungsvertreter
ist, auch die betreffende Regierung oder veranlasst eine
solche Konsultation. Gemäß Buchstabe b hat im Falle der
Einleitung eines Ausweisungsverfahrens gegen eine in
Absatz 1 genannte Person der Exekutivsekretär das
Recht, bei einem solchen Verfahren im Namen der Per-
son, gegen die es eingeleitet wurde, zu erscheinen oder
einen Vertreter zu entsenden. Buchstabe c bestimmt,
dass Personen, die nach Artikel 12 Absatz 2 Anspruch auf
diplomatische Vorrechte und Immunitäten haben, nur im
Einklang mit den üblichen Verfahren, die gegenüber Mit-
gliedern vergleichbaren Ranges von in der Bundesrepu-
blik Deutschland akkreditierten diplomatischen Missionen
Anwendung finden, zum Verlassen der Bundesrepublik
Deutschland gezwungen werden dürfen. Absatz 6 be-
stimmt, dass die Personen, die die in diesem Artikel
 eingeräumten Rechte beanspruchen, einen angemesse-
nen Nachweis darüber erbringen, dass sie unter die in
Absatz 1 Buchstabe a bis f angegebenen Kategorien
 fallen; des Weiteren wird bestimmt, dass der Artikel dem
Erfordernis einer angemessenen Anwendung von Qua-
rantäne- und Gesundheitsvorschriften nicht entgegen-
steht. Gemäß Absatz 7 konsultieren der Exekutivsekretär
und die zuständigen Behörden einander auf Ersuchen
 einer der beiden Seiten, wie aus dem Ausland kommen-
den Personen, die den Amtssitz besuchen möchten und
die in diesem Artikel übertragenen Vorrechte nicht genie-
ßen, die Einreise in die Bundesrepublik Deutschland und
die Nutzung der verfügbaren Beförderungsmittel erleich-
tert werden kann.

A r t i ke l  14  Absatz 1 regelt die Vorrechte und Immunitä-
ten der Mitglieder des Exekutivrats und des Geberrats
des Treuhandfonds, die an Sitzungen des Treuhandfonds
oder an von diesem einberufenen Sitzungen teilnehmen.
Die Vorrechte und Immunitäten beinhalten die persön -
liche Unverletzlichkeit einschließlich Immunität von der
Festnahme oder Haft. Ferner umfassen die Vorrechte und
Immunitäten die Immunität von der Gerichtsbarkeit hin-
sichtlich der von ihnen in Wahrnehmung ihrer amtlichen
Aufgaben vorgenommenen Handlungen einschließlich
mündlicher und schriftlicher Äußerungen auch dann,
wenn die betreffenden Personen diese Aufgabe nicht
mehr wahrnehmen. Die Immunität von der Gerichtsbar-
keit findet jedoch keine Anwendung auf die Zivil- und Ver-
waltungsgerichtsbarkeit der Bundesrepublik Deutschland
hinsichtlich einer Schadenersatzklage infolge eines Un-
falls, der durch ein Kraftfahrzeug, Schiff oder Luftfahrzeug
verursacht wurde, das den betreffenden Personen gehört
oder von ihnen genutzt wird, wenn diese Schäden nicht
durch eine Versicherung gedeckt sind. Die Vorrechte und
Immunitäten umfassen ferner die Unverletzlichkeit aller
Papiere und Dokumente, das Recht, Verschlüsselungen
zu verwenden sowie Nachrichten durch Kurier oder in
versiegelten Behältern zu empfangen, im Rahmen des
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Europäischen Rechts die Befreiung von Einwanderungs-
beschränkungen, Ausländermeldepflichten und Verpflich-
tungen zur nationalen Dienstleistung. Schließlich umfassen
die Vorrechte und Immunitäten dieselben Erleichterungen
in Bezug auf Währungs- und Devisenbeschränkungen wie
für Vertreter ausländischer Regierungen in vorübergehen-
dem amtlichen Auftrag sowie dieselben Immunitäten und
Erleichterungen in Bezug auf ihr persönliches und amt -
liches Gepäck wie für in vergleichbarem Rang stehende
Diplomaten. Absatz 2 sieht vor, dass für Mitglieder des
Exekutivrats und des Geberrats des Treuhandfonds, die
an Sitzungen des Treuhandfonds oder an von diesem
 einberufenen Sitzungen teilnehmen und die zugleich
deutsche Staatsangehörige sind oder ihren ständigen
Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben, von
den Vorrechten und Immunitäten nach Absatz 1 nur die
Immunität von der Gerichtsbarkeit und die Unverletzlich-
keit in Bezug auf Amtshandlungen, die sie in Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben vorgenommen haben, Anwendung
findet. Gemäß Absatz 3 genießen die Ehepartner der in
Absatz 1 genannten Personen, die diese begleiten und
nicht deutsche Staatsangehörige sind oder ihren ständi-
gen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben,
persönliche Unverletzlichkeit, einschließlich Immunität
von Festnahme oder Haft sowie im Rahmen des Europä -
ischen Rechts Befreiung von Einwanderungsbeschrän-
kungen, der Ausländermeldepflicht und Verpflichtungen
zu nationalen Dienstleistungen. In Absatz 4 wird geregelt,
dass für die Erhebung von Steuern, die vom Aufenthalt
des Steuerpflichtigen abhängen, die Zeiten, während derer
sich die in Absatz 1 genannten Personen zur Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben in der Bundesrepublik Deutschland
aufhalten, nicht als Aufenthaltszeiten gelten. Gemäß Ab-
satz 5 Satz 1 werden Vorrechte und Immunitäten dem
Personal des Treuhandfonds nicht zum persönlichen
 Vorteil, sondern im Interesse des Treuhandfonds gewährt
zu dem Zweck, die unabhängige Wahrnehmung ihrer
 Aufgaben im Zusammenhang mit dem Treuhandfonds
wahrzunehmen. Die Gewährung dieser Vorrechte und Im-
munitäten erfolgt gemäß Satz 2 mit der Maßgabe, dass
der Treuhandfonds die Immunität der betreffenden Per-
son aufhebt, wenn er der Auffassung ist, dass sie verhin-
dern würde, dass der Gerechtigkeit Genüge geschieht,
und wenn sie ohne Beeinträchtigung des Zwecks, für den
sie gewährt wurde, aufgehoben werden könnte.

A r t i k e l  1 5  Absatz 1 bestimmt, dass Sachverständige
(mit Ausnahme der Amtsträger des Treuhandfonds, die
durch Artikel 14 erfasst sind), die im Namen des Treu-
handfonds amtliche Aufträge durchführen oder in Ne -
benorganen des Treuhandfonds tätig sind, Amtsträger
zwischenstaatlicher Organisationen mit Ausnahme derje-
nigen, auf die Artikel 14 Anwendung findet, sowie Amts-
träger internationaler Institutionen, staatlicher und nicht-
staatlicher Organisationen, wenn sie den Amtssitz im
Rahmen amtlicher Tätigkeiten oder zur Teilnahme an Sit-
zungen besuchen, in und gegenüber der Bundesrepublik
Deutschland die nachstehend aufgeführten Vorrechte und
Immunitäten insoweit genießen, als dies für die wirksame
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich ist: nach
Buchstabe a Immunität von der vorbeugenden Freiheits-
entziehung, es sei denn, die Personen wurden bei Bege-
hung einer Straftat unmittelbar angetroffen oder haben
eine Straftat begangen, die mit Freiheitsstrafe von min-
destens zwei Jahren bewehrt ist; in diesen Fällen teilen
die zuständigen Behörden dem Exekutivsekretär unver-
züglich eine derartige Freiheitsentziehung mit. Nach

Buchstabe b genießen sie Immunität von der Beschlag-
nahme ihres persönlichen Gepäcks sowie nach Buch -
stabe c Immunität von jeder Gerichtsbarkeit hinsichtlich
der von ihnen in ihrer amtlichen Eigenschaft vorgenom-
menen Handlungen, einschließlich ihrer mündlichen und
schriftlichen Äußerungen auch dann, wenn die Personen
keine Aufträge mehr im Namen des Treuhandfonds
durchführen oder nicht mehr in Nebenorganen des Treu-
handfonds tätig sind, sich nicht mehr am Amtssitz aufhal-
ten oder an vom Treuhandfonds einberufenen Sitzungen
nicht mehr teilnehmen. Buchstabe d gewährt ihnen die
Unverletzlichkeit ihrer amtlichen Papiere und Dokumente.
Gemäß Buchstabe e genießen sie in Bezug auf Wäh-
rungs- und Devisenbeschränkungen dieselben Erleichte-
rungen, wie sie Vertretern ausländischer Regierungen in
vorübergehendem amtlichen Auftrag gewährt werden.
Nach Buchstabe f genießen sie hinsichtlich ihres persön-
lichen und amtlichen Gepäcks dieselben Immunitäten
und Erleichterungen, wie sie in vergleichbarem Rang ste-
henden Mitgliedern der in der Bundesrepublik Deutsch-
land akkreditierten diplomatischen Missionen gewährt
werden. Gemäß Absatz 2 teilt der Exekutivsekretär der
Regierung die Namen der in diesem Artikel genannten
Personen, soweit möglich im Voraus, mit. Absatz 3 be-
stimmt, dass Sachverständige, die deutsche Staatsan -
gehörige sind oder ihren ständigen Aufenthalt in der
 Bundesrepublik Deutschland haben, lediglich Immunität
nach Absatz 1 Buchstabe c und d haben. Gemäß Ab-
satz 4 Satz 1 werden Vorrechte und Immunitäten der be-
treffenden Person nicht zum persönlichen Vorteil, sondern
im Interesse des Treuhandfonds gewährt. Die Gewährung
dieser Vorrechte und Immunitäten erfolgt gemäß Satz 2
mit der Maßgabe, dass der Treuhandfonds die Immunität
der betreffenden Person aufhebt, wenn er der Auffassung
ist, dass sie verhindern würde, dass der Gerechtigkeit
 Genüge geschieht, und wenn sie ohne Schädigung der
Interessen des Treuhandfonds aufgehoben werden kann.

A r t i ke l  16  Absatz 1 legt fest, dass Ortskräfte des Treu-
handfonds, die nach Stunden bezahlt werden, nur Immu-
nität von der Gerichtsbarkeit für die von ihnen in ihrer
amtlichen Eigenschaft vorgenommenen Handlungen ge-
nießen. Es wird weiter festgestellt, dass diese Immunität
auch nach Beendigung der Beschäftigung beim Treu-
handfonds bestehen bleibt. Sie genießen zudem alle
sonstigen Erleichterungen, die sie für die unabhängige
Wahrnehmung ihrer Aufgaben für den Treuhandfonds
 benötigen. Absatz 2 enthält für Ortskräfte die bereits in
Artikel 14 Absatz 5 und Artikel 15 Absatz 4 in Bezug auf
andere Mitarbeiter aufgeführten Regelungen. Absatz 3
verpflichtet den Treuhandfonds, im Hinblick auf die Rege-
lung der Beschäftigungsbedingungen der Ortskräfte, die
vom Treuhandfonds beschäftigt und nach Stunden be-
zahlt werden, die Mindeststandards des Gastlands im
 Bereich des Arbeits- und Arbeitsschutzrechts einzu halten.

A r t i k e l  17  Absatz 1 verpflichtet alle Personen, die Vor-
rechte und Immunitäten genießen, die deutschen Geset-
ze und sonstigen Vorschriften zu beachten und sich nicht
in die deutschen inneren Angelegenheiten einzumischen.
Absatz 2 verpflichtet den Treuhandfonds, jederzeit mit
den zuständigen Behörden zusammenzuarbeiten, um
eine geordnete Rechtspflege zu erleichtern, die Einhal-
tung polizeilicher Vorschriften sicherzustellen und um
Missbrauch im Zusammenhang mit den Erleichterungen,
Vorrechten und Immunitäten zu verhindern, die den in den
Artikeln 12, 15 und 16 genannten Personen gewährt wer-
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den. Wenn nach Auffassung der Regierung ein Miss-
brauch von Vorrechten und Immunitäten vorliegt, finden
nach Absatz 3 zwischen den zuständigen Behörden und
dem Exekutivsekretär oder einer von ihm benannten
 Person Konsultationen statt mit dem Ziel, künftigen Miss-
brauch zu verhindern. Wird in den Konsultationen kein für
die Regierung und den Treuhandfonds zufriedenstellen-
des Ergebnis erzielt, so wird die Frage, ob ein solcher
Missbrauch vorliegt, nach dem in Artikel 22 vorgesehe-
nen Schiedsgerichtsverfahren geklärt. 

A r t i ke l  18  Absatz 1 regelt die Befreiung des Treuhand-
fondspersonals ungeachtet seiner Staatsangehörigkeit
von den deutschen Gesetzen über Pflichtmitgliedschaft
und Pflichtbeiträge in Bezug auf die Systeme der Sozialen
Sicherheit des Gastlandes für den Fall, dass der Treu-
handfonds ein eigenes System der Sozialen Sicherheit
begründet oder dem einer anderen internationalen Orga-
nisation beitritt. Die Befreiung setzt voraus, dass seitens
der Bundesrepublik Deutschland gegenüber dem Treu-
handfonds erklärt wird, dass die Leistungen des Systems
der Sozialen Sicherheit, die vom Treuhandfonds bereit -
gestellt werden, ausreichend sind. Absatz 2 bestimmt,
dass die Regelung des Absatzes 1 sinngemäß auch für
unmittelbare Angehörige gilt, die keiner unselbststän-
digen oder selbstständigen Tätigkeit im Gastland nach-
gehen oder Leistungen des Systems der deutschen
Sozialen Sicherheit beziehen.

Nach A r t i ke l  19  gewähren die Aufenthaltstitel, die den
unmittelbaren Angehörigen des Personals des Treuhand-
fonds sowie den zum Haushalt gehörenden Kindern, die
jünger als 21 Jahre oder unterhaltsberechtigt sind, aus-
gestellt werden, uneingeschränkten Zugang zum Arbeits-
markt des Gastlands.

A r t i k e l  2 0  regelt, dass der Treuhandfonds und die
 Regierung Zusatzabkommen schließen können, wenn
dies erforderlich ist.

A r t i k e l  2 1  Absatz 1 bestimmt, dass das Abkommen
unter Berücksichtigung seines vorrangigen Zwecks aus-
gelegt wird. Dieser besteht darin, dem Treuhandfonds an
seinem Amtssitz in der Bundesrepublik Deutschland die
uneingeschränkte und wirksame Wahrnehmung seiner
Aufgaben und die Erreichung seiner Ziele zu ermöglichen.
Gemäß Absatz 2 gelten Bezugnahmen auf dieses Abkom-
men auch für jedes nach Artikel 20 geschlossene Zusatz-
abkommen, sofern der Zusammenhang nichts anderes
erforderlich macht.

A r t i k e l  2 2  Absatz 1 sieht vor, dass Streitigkeiten über
die Auslegung oder Anwendung des Abkommens oder
den Amtssitz oder die Beziehungen zwischen dem Treu-
handfonds und der Regierung berührende Fragen, die
nicht durch Verhandlungen oder ein anderes vereinbartes
Beilegungsverfahren beigelegt werden, einem Schieds-

gericht unterbreitet werden. Dieses besteht aus drei
Schiedsrichtern, von denen jeweils einer von den Ver-
tragsparteien benannt wird. Der dritte, welcher Obmann
des Schiedsgerichts ist, wird von den ersten beiden
Schiedsrichtern ernannt. In dem Fall, in dem sich die ers-
ten beiden Schiedsrichter innerhalb von sechs Monaten
ab dem Tag ihrer Ernennung nicht auf einen dritten
Schiedsrichter einigen können, wird dieser auf Ersuchen
einer der beiden Parteien vom Präsidenten des Interna-
tionalen Gerichtshofs ernannt. Eine Stimmenmehrheit der
Schiedsrichter ist für das Fällen von Entscheidungen auch
in Verfahrensfragen ausreichend. Die Entscheidungen des
Schiedsgerichts sind endgültig und für beide Parteien
bindend. Gemäß Absatz 2 sorgt der Treuhandfonds für
geeignete Verfahren zur Beilegung von privatrechtlichen
Streitigkeiten, bei denen der Treuhandfonds Streitpartei
ist, sowie von Streitigkeiten, an denen ein Amtsträger des
Treuhandfonds beteiligt ist, der aufgrund seiner amtlichen
Stellung Immunität genießt, sofern diese nicht aufgeho-
ben worden ist.

A r t i k e l  2 3  bestimmt, dass Konsultationen hinsichtlich
der Änderung dieses Abkommens auf Ersuchen einer der
Vertragsparteien aufgenommen werden. Solche Änderun-
gen setzen gegenseitiges Einvernehmen und das Erfüllen
der jeweiligen Voraussetzungen voraus. Für das Inkraft-
treten der Änderungen gilt Artikel 24 Absatz 2 entspre-
chend. 

A r t i k e l  2 4  Absatz 1 regelt, dass das Abkommen ab
dem Tag seiner Unterzeichnung vorläufig angewendet
wird. Dies ist jedoch nur im Einklang mit dem inner -
staatlichen Recht und somit nur für die Bestimmungen
vorgesehen, für die die innerstaatlichen Voraussetzungen
bereits vorliegen. Absatz 2 legt fest, dass das Abkommen
ab dem Tag nach dem Zeitpunkt in Kraft tritt, zu dem
 beide Parteien einander schriftlich notifiziert haben, dass
die jeweiligen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt
sind. Es bleibt so lange in Kraft, wie der Treuhandfonds
seinen Sitz in der Bundesrepublik Deutschland unterhält.
Gemäß Absatz 3 kann jede der Vertragsparteien der an-
deren ihren Beschluss, das Abkommen zu beenden,
 mitteilen. In diesem Fall tritt das Abkommen, ungeachtet
des Artikels 24 Absatz 2, zwölf Monate nach dem Tag der
Anzeige außer Kraft. Absatz 4 regelt, dass in dem Falle,
in dem der Treuhandfonds beschließt, seinen Sitz aus der
Bundesrepublik Deutschland hinauszuverlegen, diese
Entscheidung umgehend der Regierung zu notifizieren ist.
Absatz 5 sieht vor, dass der Treuhandfonds die erforder-
lichen Schritte zur Registrierung des Abkommens nach
Artikel 102 der Charta der Vereinten Nationen unver -
züglich nach seinem Inkrafttreten veranlasst und die Bun-
desrepublik Deutschland von der erfolgten Registrierung
unterrichtet.


